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Erfassungsdatum: 
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21.09.2016 

 

Beschlussdatum: 

10.11.2016 

 Einbringer: 

Dez. II, Amt 32 

 

Beratungsgegenstand: 

1. Änderungssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Erhebung von 

Gebühren und Entgelte für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr (Feuerwehrgebühren- und - 

entgeltsatzung) 

 

Beratungsfolge 

Verhandelt - beschlossen 
am TOP Abst. ja nein enth. 

Senat 27.09.2016 5.10  0 0 0 

Ausschuss für Finanzen, 

Liegenschaften und 

Beteiligungen 

17.10.2016 6.4  12 0 1 

Hauptausschuss 01.11.2016 5.7 
auf TO der BS 

gesetzt 
einstimmig 0 0 

Bürgerschaft 10.11.2016 7.9  mehrheitlich 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

         Birgit Socher 

         Präsidentin 

 

Beschlusskontrolle: Termin: 

  

 

Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen? Haushaltsjahr 

Ergebnishaushalt Ja                  Nein:  2017/2018 

Finanzhaushalt Ja                  Nein:  2017/2018 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die anliegende 1. 

Änderungssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Erhebung von Gebühren 

und Entgelte für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr (Feuerwehrgebühren- und -

entgeltsatzung). 

 

Sachdarstellung/ Begründung 

 

Die Gemeinden haben gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die 

Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg- Vorpommern (BrSchG M-V) 

als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische 

Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe unterhält die 



Seite 2 von 3 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine Berufs- sowie eine freiwillige Feuerwehr als 

öffentliche Einrichtung. 

 

Der Einsatz der öffentlichen Feuerwehren ist in den von § 25 Abs. 1 BrSchG M-V bestimmten 

Fällen für die Geschädigten unentgeltlich (Brände, Befreiung von Menschen aus 

lebensbedrohlichen Lagen oder Technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, die durch 

Naturereignisse verursacht werden). Gemäß § 25 Abs. 2 BrSchG M-V sind die Kosten für andere 

Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren zu erstatten. Die Kostenerstattung kann 

auf der Grundlage örtlicher Gebührenregelungen erfolgen. 

 

Gemäß § 6 Absatz 2d Satz 2 KAG M-V soll alle 3 Jahre eine neue Gebührenkalkulation aufgestellt 

werden. 

 

Eine gesetzliche Regelung, inwieweit eine Verteilung der ermittelten Kosten im Rahmen der 

Kalkulation erfolgen darf, gab es bisher nicht. Die aktuell gültige Satzung stellt auf die laufende 

Rechtsprechung ab. Danach wurden die Kosten auf die Gesamtjahresvorhaltestunden (8760 

Stunden) umgelegt. 

 

Mit der ersten Änderungssatzung wird die bestehende Gebührensatzung bezüglich der 

Änderungen aus der Neufassung des BrSchG M-V vom 21.12.2015 angepasst. Neben den 

Beschreibungen der Gebührenschuldner wurde die Berechnungsweise im Gesetz erstmalig 

definiert. 

 

Nach § 25 Abs. 3 BrSchG M-V ist es nun möglich, dass die nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Anders als bisher können die 

Gesamtjahresvorhaltekosten jetzt auf der Grundlage der im gewerblichen Bereich üblichen 

Nutzungszeiten eingerechnet werden (2000 Stunden). 

Die neue Berechnungsmethode führt  zu höheren Gebührensätzen bei der eingesetzten Technik. 

 

Des Weiteren wurden die neu beschafften Fahrzeuge als Kostenstellen für abrechenbare 

Einheiten eingefügt und  sich nicht mehr im Bestand der Feuerwehr Greifswald befindende 

Fahrzeuge gestrichen. 

 

Hierzu zählen: 

 

· Drehleiter 23/12 (DLK I) hinzugefügt    - Ersatzbeschaffung 2015    

• Drehleiter 23/12 (DLK II) hinzugefügt    - Neuanschaffung 2016 

• Einsatzleitwagen I (ELW I) hinzugefügt  - Neuanschaffung 2016 

• Kommandowagen 2 (KdoW) hinzugefügt  - Neuanschaffung 2013 

• Mittleres Löschfahrzeug (MLF) hinzugefügt   - Ersatzbeschaffung 2014 

• Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16-3) gestrichen  - Ausgemustert in 2013 

 

Die auf der neuen Kalkulationsmethode beruhende Satzung soll zum 01.01.2017 in Kraft 

treten. Darüber hinaus wurde die Satzung redaktionell überarbeitet und inhaltlich an die 

aktuelle Rechtsprechung angepasst (Anlage Synopse). 

 

Finanzierung 

 

 Teilhaushalt Produkt-Sachkonto Bezeichnung Betrag in EUR 

1 07 12601.43229000 Benutzungsgebühren 30.000 

 

 
HHJahr 

Planansatz 

HHJahr in EUR 
gebunden in EUR 

Über-/ Unterdeckung nach 

Finanzierung in EUR 

1 2017 ff. 30.000   
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Folgekosten 

 

Ja                  Nein:  

 

Anlagen: 

 

Anlage 1 - 1. Änderungssatzung mit Anlage 1 - Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren 

Anlage 2 – Kalkulation Gebühren der Berufsfeuerwehr 

Anlage 3 – Kalkulation Gebühren der Freiwilligen Feuerwehr 

Anlage 4 und 5 - Synopse Feuerwehrgebühren- und entgeltsatzung, Synopse zum Gebührentarif 

 



1. Änderungssatzung  
zur Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die  

Erhebung von Gebühren und Entgelte 

für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr 

 (Feuerwehrgebühren- und –entgeltsatzung) 

 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV 

M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S.  777), der §§ 

1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146) zuletzt geändert am 

14.07.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 584), sowie des Gesetzes über den Brandschutz und die 

Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg- Vorpommern (BrSchG M-V) 

in der Fassung vom 21. Dezember 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 612) zuletzt geändert am 

05.01.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 20) hat die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald in ihrer Sitzung am tt.mm.jjjj folgende 1. Änderungssatzung beschlossen: 

 

 

Artikel I 

 

1.  § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 

Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr im Rahmen des Absatz 1 werden Gebühren 

und Auslagen nach Maßgabe dieser Satzung erhoben, soweit sie nicht nach 

§ 25 Abs. 1 BrSchG M-V unentgeltlich sind. Sie werden auch für die Sicherheitswachen und 

Brandverhütungsschau erhoben. 

 

 

2.  § 2 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:  

 

Gebührenschuldner bei Einsätzen der Feuerwehr im Falle von Bränden, der Befreiung von 

Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen und im Fall der Technischen Hilfeleistung bei 

Not- und Unglücksfällen, die durch Naturereignisse verursacht werden, ist: 

a. wer die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, 

b. wer die Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos alarmiert hat, 

c. wer eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn diese einen Fehlalarm auslöst,  

d. der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden durch den Betrieb von 

Schienen-, Luft- Wasser- oder Kraftfahrzeugen entstanden ist; ausgenommen davon 

sind Einsätze zur Rettung von Menschenleben, 

e. der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Gewerbe- oder In-

dustriebetrieben für den Einsatz von Sonderlösch- oder Sondereinsatzmitteln, 
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f. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, 

oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt; außer in 

den Fällen des § 1 Abs. 2 BrSchG M-V, 

g. der Veranstalter für die Durchführung der Brandsicherheitswache nach 

§ 21 Abs. 1 Satz 3 BrSchG M-V. 

 

3.  § 3 Abs. 4 wird zu § 3 Abs. 3 und § 3 Abs. 5 wird zu § 3 Abs. 4. 

4.  Die Anlage 1 „Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leis-

tungen der öffentlichen Feuerwehren“ der Satzung der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald über die Erhebung von Gebühren und Entgelte für Leistungen der öffent-

lichen Feuerwehr wird durch die Anlage 1 zu dieser Änderungssatzung ersetzt. 

 

Artikel II  

 

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Erhe-

bung von Gebühren und Entgelte für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr (Feuerwehrgebühren- 

und –entgeltsatzung) tritt am 01.01.2017 in Kraft. 

 

 

Anlage 1 –  Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der öf-

fentlichen Feuerwehren 

 

 

Greifswald, den 

 

 

 

Dr. Stefan Fassbinder 

Oberbürgermeister 

 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder  Formvorschriften verstoßen wurde, 

können diese entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres seit 

dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.  

Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-

chungsvorschriften. 

 

 

Greifswald, den 

 

 

 

Dr. Stefan Fassbinder 
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Oberbürgermeister 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung: 

 

 

Greifswald, den 

 

 

 

Dr. Stefan Fassbinder 

Oberbürgermeister 



Anlage 1 zur Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung 1

je Std.

I. Berufsfeuerwehr

1. Stundensätze Personal

1.1 Feuerwehrmann

1.1.1 mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ϯϭ,ϴϯ €

1.1.2 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ϳ,ϯϱ €

1.1.3 höherer feuerwehrtechnischer Dienst ϲ,ϲϬ €

1.2 Sicherheitswache

1.2.1 Postenführer ϴ,ϱϬ €

1.2.2 Sicherheitsposten ϴ,ϱϬ €

2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte

2.1 TLF 16(Tr) ϱ,ϴϯ €

2.2 ELW 1 ϭϮ,ϯϲ €

2.3 HLF 1 ϯϯ,ϳϰ €

2.4 GWG ϭϬ,ϳϮ €

2.5 Drehleiter 23/12 -1 ϯϱ,ϵϲ €

2.6 Drehleiter 23/12 -2 Ϯϯ,ϱϯ €

2.7 Kommandowagen ϱ,ϲϳ €

2.8 MTW Bus ϳ,Ϭϳ €

2.9 Kommandowagen/ VW Polo ϱ,ϭϮ €

2.10 Mehrzweckfahrzeug ϭϭ,ϰϲ €

2.11 Rettungsboot Faster 555 ϱ,ϭϴ €

2.12 Rettungsboot Faster 375 ϯ,ϰϲ €

2.13 Ölwehranhänger Ϯ,ϯϯ €

2.14 Ölwehrboot Ϯ,ϰϯ €

2.15 Traktor ϯ,ϭϬ €

Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der 

öffentlichen Feuerwehren



Anlage 1 zur Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung 2

II. Freiwillige Feuerwehr

1. Stundensatz Personal ϭ,ϯϯ €

2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte

2.1 HLF 16/2 ϭϰ,ϱϵ €

2.2 MLF ϭϬ,ϴϱ €

2.3 Mannschaftsbus Ϯ,ϲϰ €

2.4 Schlauchboot ϭ,ϰϰ €

2.5 Anhänger Jugend ϭ,ϯϱ €



Anlage 2 zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation der Gebühren der Berufsfeuerwehr 

Greifswald



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 1

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭ.Ϭϰϭ,Ϭϯ € ϭ.Ϭϭϭ,Ϭϯ € ϴϱϱ,Ϭϯ € ϯϵϰ,Ϭϯ €

Zinsen
2 Ϯϴϱ,ϯϲ € ϭϲϮ,ϭϳ € ϭϭϬ,ϴϬ € ϴϳ,ϭϭ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϭ.Ϭϯϲ,ϴϴ € ϭ.Ϭϲϰ,Ϭϭ € ϭ.Ϭϳϳ,ϴϱ € ϭ.Ϭϵϭ,ϴϲ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϲϬ,ϮϬ € ϲϮ,ϬϮ € ϲϮ,ϵϱ € ϲϯ,ϵϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϯϰϵ,ϭϰ € ϯϱϵ,ϳϬ € ϯϲϱ,Ϭϵ € ϯϳϬ,ϱϳ €

Gebäudeversicherung ϯ,ϰϭ € ϯ,ϱϮ € ϯ,ϱϳ € ϯ,ϲϮ €

Wasser Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung ϯϰϭ,ϯϴ € ϯϱϭ,ϳϬ € ϯϱϲ,ϵϳ € ϯϲϮ,ϯϯ €

III. Anteil kalkulatorische Kosten ϭ.Ϯϱϲ,ϴϯ € ϭ.Ϯϱϲ,ϴϯ € ϭ.Ϯϱϲ,ϴϯ € ϭ.Ϯϱϲ,ϴϯ €

IV. Gesamtsumme: ϰ.ϯϳϰ,Ϯϰ € ϰ.ϮϳϬ,ϵϴ € ϰ.Ϭϴϵ,Ϭϵ € ϯ.ϲϯϬ,Ϯϰ €

1
 Aufgenommen wurde die Abschreibung für die in der Werkstatt vorhanden Geräte und Maschinen.

Der Anteil an den kalkulatorischen Kosten entspricht dem Anteil der Fläche für die Werkstatt von 14,81 qm an der 

Gesamtgebäudefläche von 2.566,66 qm.

Maschinistenwerkstatt

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. Eingeflossen sind 

nur die Zinsen für das Gebäude unter Berücksichtigung der Förderung.

Die Maschinistenwerkstatt dient unmittelbar dem Betrieb der Berufsfeuerwehr und der Aufbereitung von 

Einsatzgeräten. Daher fließen diese Kosten in die Vorhaltekosten auf Blatt 4 ein, die alsdann auf alle 

Hauptkostenstellen nach deren Anzahl (21) verteilt werden. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.

I. Kalkulatorische Kosten für Werkstatteinrichtung

II. Sonstige auf die Werkstatt entfallende Kosten



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 2

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϱ.ϰϰϮ,ϵϭ € ϱ.ϯϳϰ,Ϯϰ € ϯ.ϲϮϲ,ϰϵ € ϯ.ϳϵϵ,ϰϵ €

Zinsen
2 ϭ.ϰϵϲ,ϴϵ € ϵϭϳ,ϰϱ € ϲϱϮ,ϯϱ € ϰϰϳ,ϵϵ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϭϮ.ϯϳϵ,ϱϯ € ϭϮ.ϳϬϯ,ϰϵ € ϭϮ.ϴϲϴ,ϲϰ € ϭϯ.Ϭϯϱ,ϵϯ €

Heizung ϰϮϬ,ϰϬ € ϰϯϯ,ϭϭ € ϰϯϵ,ϲϬ € ϰϰϲ,ϮϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom Ϯ.ϰϯϴ,ϭϭ € Ϯ.ϱϭϭ,ϴϬ € Ϯ.ϱϰϵ,ϰϴ € Ϯ.ϱϴϳ,ϳϮ €

Gebäudeversicherung Ϯϯ,ϴϰ € Ϯϰ,ϱϳ € Ϯϰ,ϵϯ € Ϯϱ,ϯϭ €

Wasser Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

III. Anteil kalkulatorische Kosten ϴ.ϳϳϲ,ϱϴ € ϴ.ϳϳϲ,ϱϴ € ϴ.ϳϳϲ,ϱϴ € ϴ.ϳϳϲ,ϱϴ €

IV. Gesamtsumme: ϯϬ.ϵϳϴ,Ϯϳ € ϯϬ.ϳϰϭ,Ϯϰ € Ϯϴ.ϵϯϴ,Ϭϳ € Ϯϵ.ϭϭϵ,ϮϮ €

Der Anteil an den kalkulatorischen Kosten entspricht dem Anteil der Fläche für die Werkstatt von 103,42 qm an der 

Gesamtgebäudefläche von 2.566,66 qm.

Atemschutzwerkstatt

Die Atemschutzwerkstatt dient unmittelbar dem Betrieb der Berufsfeuerwehr und der Aufbereitung von 

Einsatzgeräten. Daher fließen diese Kosten in die Vorhaltekosten auf Blatt 4 ein, die alsdann auf alle 

Hauptkostenstellen nach deren Anzahl (21) verteilt werden. 

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. Eingeflossen sind 

nur die Zinsen für das Gebäude unter Berücksichtigung der Förderung.

1 
Aufgenommen wurde die Abschreibung für die in der Werkstatt vorhanden Geräte und Maschinen.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.

I. Kalkulatorische Kosten für die Atemschutzwerkstatt

II. Sonstige auf die Atemschutzwerkstatt entfallende Kosten



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 3

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϲϲϵ,Ϯϰ € ϲϯϱ,Ϯϰ € ϰϴϳ,Ϯϰ € ϰϰϰ,Ϯϰ €

Zinsen
2 ϭϲϲ,Ϭϰ € ϳϭ,ϴϳ € ϰϮ,ϱϳ € ϭϱ,ϵϮ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Werterhaltung an technischer Ausrüstung ϰϲϴ,ϴϯ € ϰϴϯ,ϬϬ € ϰϵϬ,Ϯϱ € ϰϵϳ,ϲϬ €

III. Anteil Kalkulatorische Kosten Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

IV. Gesamtsumme: ϭ.ϯϬϰ,ϭϭ € ϭ.ϭϵϬ,ϭϭ € ϭ.ϬϮϬ,Ϭϲ € ϵϱϳ,ϳϲ €

Ein Anteil für kalkulatorische Kosten wird nicht zugerechnet, da dem Gerätewart keine bestimmte Fläche zugewiesen 

ist.

Der Gerätewart dient unmittelbar dem Betrieb der Berufsfeuerwehr und der Aufbereitung von Einsatzgeräten. Daher 

fließen diese Kosten in die Vorhaltekosten auf Blatt 4 ein, die alsdann auf alle Hauptkostenstellen nach deren Anzahl 

(21) verteilt werden. 

Gerätewart-Werkstatt

I. Kalkulatorische Kosten der in der Werkstatt vorgehaltenen Geräte

II. Sonstige auf die Wertstatt entfallende Kosten

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.

1
 Aufgenommen wurde die Abschreibung für die in der Werkstatt vorhanden Geräte und Maschinen.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. Eingeflossen sind 

nur die Zinsen für das Gebäude unter Berücksichtigung der Förderung.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr

Blatt 4

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

1. Abschreibung ϴϭ.Ϭϲϰ,ϵϱ € ϴϭ.Ϭϲϰ,ϵϱ € ϴϭ.Ϭϲϰ,ϵϱ € ϴϭ.Ϭϲϰ,ϵϱ €

2. Zinsen auf Gebäude
1 ϭϵϮ.ϳϴϱ,ϴϵ € ϭϯϲ.ϳϱϬ,ϴϬ € ϭϯϲ.ϳϱϬ,ϴϬ € ϭϯϲ.ϳϱϬ,ϴϬ €

3. Verwaltungs- und Betriebskosten für Gebäude Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

4.
Entgelt allgem. Verwaltung incl. 

Versorgungskasse, SV, UV
ϭϳϮ.ϳϲϬ,ϮϮ € ϭϳϲ.ϵϯϭ,ϯϰ € ϭϳϵ.Ϭϱϰ,ϱϮ € ϭϴϭ.ϮϬϯ,ϭϳ €

4.a
anteilige Kosten unter I. für allgemeine 

Verwaltung (Flächenmaßstab)
Ϯϰ.ϮϮϴ,ϴϳ € Ϭ,ϬϬ € ϭϵ.Ϯϳϭ,ϭϵ € ϭϵ.Ϯϳϭ,ϭϵ €

5. Wartung TGA ϭϮ.ϱϴϭ,Ϯϵ € ϭϮ.ϵϲϭ,ϱϲ € ϭϯ.ϭϱϱ,ϵϴ € ϭϯ.ϯϱϯ,ϯϮ €

6. Werterhaltung Ausrüstung ϭϲ,ϳϭ € ϭϳ,ϮϮ € ϭϳ,ϰϳ € ϭϳ,ϳϰ €

7. Heizung ϵϮϯ,Ϭϵ € ϵϱϬ,ϵϵ € ϵϲϱ,Ϯϲ € ϵϳϵ,ϳϰ €

8. Beleuchtung ϱ.ϯϱϯ,ϰϴ € ϱ.ϱϭϱ,Ϯϵ € ϱ.ϱϵϴ,ϬϮ € ϱ.ϲϴϭ,ϵϵ €

9. Versicherung ϱϮ,ϯϲ € ϱϯ,ϵϰ € ϱϰ,ϳϱ € ϱϱ,ϱϳ €

10. Wasser ϭϮϱ,Ϭϵ € ϭϮϴ,ϴϳ € ϭϯϬ,ϴϬ € ϭϯϮ,ϳϲ €

11. Bücher ϳϭ,ϱϬ € ϳϯ,ϲϲ € ϳϰ,ϳϳ € ϳϱ,ϴϵ €

12. Aus- und Fortbildung Ϯϯ,ϳϬ € Ϯϰ,ϰϮ € Ϯϰ,ϳϴ € Ϯϱ,ϭϱ €

13.
Verwaltungs- und Betriebskosten für 

Verwaltung
ϭϵϳ,ϲϭ € ϮϬϯ,ϱϴ € ϮϬϲ,ϲϰ € ϮϬϵ,ϳϰ €

14. Maschinist ϰ.ϯϳϰ,Ϯϰ € ϰ.ϮϳϬ,ϵϴ € ϰ.Ϭϴϵ,Ϭϵ € ϯ.ϲϯϬ,Ϯϰ €

15. Atemschutzwerkstatt ϯϬ.ϵϳϴ,Ϯϳ € ϯϬ.ϳϰϭ,Ϯϰ € Ϯϴ.ϵϯϴ,Ϭϳ € Ϯϵ.ϭϭϵ,ϮϮ €

16. Gerätewart ϭ.ϯϬϰ,ϭϭ € ϭ.ϭϵϬ,ϭϭ € ϭ.ϬϮϬ,Ϭϲ € ϵϱϳ,ϳϲ €

17. Einnahmen privatrechtl. Entgelte
2 -ϲ.ϭϲϭ,ϵϯ € -ϲ.ϭϲϭ,ϵϯ € -ϲ.ϭϲϭ,ϵϯ € -ϲ.ϭϲϭ,ϵϯ €

I. Kosten Grundstücke und Gebäude

Vorhaltekosten

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%;  bei "Entgelt 

allgem. Verwaltung" eine Steigerung von 2%; bei Einnahmen privatrechtl. Entgelte hingegen keine Steigerung 

II. Sonstige auf die allgemeine Verwaltung und das Gebäude entfallende Kosten

1 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. Eingeflossen sind nur 

die Zinsen für das Gebäude unter Berücksichtigung der Förderung.

2 
Bei Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten wurden mit einem Abzug bei den Vorhaltekosten berücksichtigt, um dem 

damit verbundenen Verzehr Rechnung zu tragen.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
-4-

1. Verteilung nach Flächen

Verteilungssumme 2017: Ϯϭϳ.ϴϭϱ,ϳϱ €

2018: Ϯϭϳ.ϴϭϱ,ϳϱ €

2019: Ϯϭϳ.ϴϭϱ,ϳϱ €

2. Verteilung nach Anzahl Hauptkostenstellen (21)

pro Hauptkostenstelle 2017: ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ €

2018: ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ €

2019: ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

3. Verteilung auf die Feuerwehrmänner

ϭϵϲ.ϴϲϬ,ϴϳ €

Ϯϭϴ.ϱϱϰ,ϭϴ €

ϮϮϭ.ϬϬϲ,Ϯϲ €

Verteilungsschlüssel:

Die unter "II. Sonstige Kosten auf die allgemeine Verwaltung und das Gebäude entfallende Kosten " in den Ziffern 4-13 

ausgewiesenen Kosten werden ausschließlich auf die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr verteilt.

Die unter "I. Kosten Grundstücke und Gebäude der Berufsfeuerwehr, Wolgaster Straße, Greifswald " 

ausgewiesenen Kosten werden den Hauptkostenstellen nach deren Flächen im Verhältnis zur Gesamtfläche im 

Gebäude zugewiesen. Nachstehend ist die Verteilungssumme jeweils für die Jahre 2017 bis 2019 wiedergegeben.

Die unter "II. Sonstige Kosten auf die allgemeine Verwaltung und das Gebäude entfallende Kosten " unter den Ziffern 14-17 

ausgewiesenen Kosten werden auf die 21 Hauptkostenstellen der Berufsfeuerwehr gleichmäßig verteilt. 

nach Feuerwehrmännern zu verteilende 

Gesamtkosten 2017:

nach Feuerwehrmännern zu verteilende 

Gesamtkosten 2019:

nach Feuerwehrmännern zu verteilende 

Gesamtkosten 201:



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 5

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϵϳ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 Ϯ,ϲϰ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und 

Kasko)
ϰϮϴ,ϳϭ € ϰϰϭ,ϲϳ € ϰϰϴ,Ϯϵ € ϰϱϱ,ϬϮ €

Heizung ϯϰϰ,ϱϱ € ϯϱϰ,ϵϲ € ϯϲϬ,Ϯϵ € ϯϲϱ,ϲϵ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϵϵϴ,Ϯϭ € Ϯ.Ϭϱϴ,ϲϬ € Ϯ.Ϭϴϵ,ϰϴ € Ϯ.ϭϮϬ,ϴϮ €

Gebäudeversicherung ϭϵ,ϱϰ € ϮϬ,ϭϯ € ϮϬ,ϰϰ € ϮϬ,ϳϰ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϵ.Ϭϰϯ,ϱϮ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ €

IV. Gesamtsumme: ϭϯ.ϱϳϬ,ϵϱ € ϭϭ.ϲϴϵ,ϭϰ € ϭϭ.ϲϯϮ,ϱϬ € ϭϭ.ϲϲϮ,ϵϵ €

Gesamtsumme 2017-2019 ϯϰ.ϵϴϰ,ϲϯ €

Gebühr pro Stunde: ϱ,ϴϯ €

1. Hauptkostenstelle: Tanklöschfahrzeug

1 
Das Fahrzeug ist abgeschrieben, es sind lediglich ein paar neue Gerätschaften hinzugekommen.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3 
Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 84,76 qm.

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteile aus der Vorkostenstelle

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 5

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϮϬ.ϯϯϵ,ϬϮ € ϭϬ.Ϯϲϵ,ϬϬ € ϵ.ϱϬϯ,ϬϬ € ϵ.ϱϬϯ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϰ.ϳϯϴ,ϵϴ € ϴ.ϮϮϲ,ϵϰ € ϳ.ϮϳϬ,ϬϮ € ϲ.ϲϵϵ,ϴϰ €

Treibstoff ϭ.ϭϮϳ,ϭϰ € ϭ.ϭϲϭ,Ϯϭ € ϭ.ϭϳϴ,ϲϯ € ϭ.ϭϵϲ,ϯϭ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϬϭ,ϱϵ € ϰϭϯ,ϳϯ € ϰϭϵ,ϵϯ € ϰϮϲ,Ϯϯ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Gesamtsumme: ϯϯ.ϰϰϲ,ϭϭ € Ϯϲ.ϬϴϮ,ϳϭ € Ϯϰ.ϯϬϬ,ϯϬ € Ϯϯ.ϳϱϳ,ϳϬ €

Gesamtsumme 2017-2019: ϳϰ.ϭϰϬ,ϳϭ €

Gebühr pro Stunde: ϭϮ,ϯϲ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträg 84,76 qm.

2. Hauptkostenstelle: Einsatzleitwagen 1

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteile aus der Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϭϰϬ.ϬϬϬ,ϬϬ€, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2016.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 6

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭϮ.ϴϯϬ,ϲϭ € Ϯϱ.ϳϲϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϳϲϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϳϲϬ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭϬ.ϯϳϵ,ϰϳ € ϭϴ.ϲϱϰ,Ϯϰ € ϭϳ.ϭϬϴ,ϲϰ € ϭϱ.ϱϲϯ,Ϭϰ €

Treibstoff ϲ.ϬϭϮ,ϲϭ € ϲ.ϭϵϰ,ϯϰ € ϲ.Ϯϴϳ,Ϯϲ € ϲ.ϯϴϭ,ϱϳ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϯϳϵ,Ϯϯ € ϯϵϬ,ϲϵ € ϯϵϲ,ϱϱ € ϰϬϮ,ϱϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϭ.ϲϳϭ,ϱϴ € ϭ.ϳϮϮ,ϭϬ € ϭ.ϳϰϳ,ϵϰ € ϭ.ϳϳϰ,ϭϱ €

Heizung ϯϰϰ,ϱϱ € ϯϱϰ,ϵϲ € ϯϲϬ,Ϯϵ € ϯϲϱ,ϲϵ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϵϵϴ,Ϯϭ € Ϯ.Ϭϱϴ,ϲϬ € Ϯ.Ϭϴϵ,ϰϴ € Ϯ.ϭϮϬ,ϴϮ €

Gebäudeversicherung ϭϵ,ϱϰ € ϮϬ,ϭϯ € ϮϬ,ϰϰ € ϮϬ,ϳϰ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϰ.ϯϴϵ,ϳϴ € ϰ.ϱϮϮ,ϰϲ € ϰ.ϱϵϬ,ϯϬ € ϰ.ϲϱϵ,ϭϱ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf ϯϲϭ,ϳϲ € ϯϳϮ,ϲϵ € ϯϳϴ,Ϯϴ € ϯϴϯ,ϵϲ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϵ.Ϭϰϯ,ϱϮ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ €

IV. Gesamtsumme: ϰϵ.Ϭϲϳ,ϲϰ € ϲϴ.ϴϲϰ,Ϭϭ € ϲϳ.ϰϱϯ,ϭϴ € ϲϲ.ϭϯϮ,ϯϰ €

Gesamtsumme 2017-2019: ϮϬϮ.ϰϰϵ,ϱϮ €

Gebühr pro Stunde: ϯϯ,ϳϰ €

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϯϭϳ.ϯϵϲ,ϳϬ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϱ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2015.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3 
Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 84,76 qm.

3. Hauptkostenstelle: Hilfeleistungslöschfahrzeug 1

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

III. Anteil aus Vorkostenstelle

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 7

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϯ.ϱϯϯ,ϬϬ € Ϯ.ϲϵϭ,ϬϬ € Ϯ.ϲϵϭ,ϬϬ € Ϯ.ϲϵϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϱϬϳ,ϲϲ € ϭ.ϰϴϲ,ϵϴ € ϭ.ϯϮϱ,ϱϮ € ϭ.ϭϲϰ,Ϭϲ €

Treibstoff ϵϱϲ,ϬϬ € ϵϴϬ,Ϭϰ € ϵϴϵ,ϴϰ € ϵϵϵ,ϳϰ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϮϴ,ϳϭ € ϰϯϵ,ϰϵ € ϰϰϯ,ϴϵ € ϰϰϴ,ϯϯ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϰ.ϰϱϬ,ϱϳ € ϰ.ϱϲϮ,ϱϬ € ϰ.ϲϬϴ,ϭϯ € ϰ.ϲϱϰ,Ϯϭ €

Heizung Ϯϲϲ,ϴϳ € Ϯϳϯ,ϱϴ € Ϯϳϲ,ϯϭ € Ϯϳϵ,Ϭϴ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϱϰϳ,ϲϵ € ϭ.ϱϴϲ,ϲϮ € ϭ.ϲϬϮ,ϰϴ € ϭ.ϲϭϴ,ϱϭ €

Gebäudeversicherung ϭϱ,ϭϰ € ϭϱ,ϱϮ € ϭϱ,ϲϳ € ϭϱ,ϴϯ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϴϵ,ϯϬ € ϭϵϭ,ϭϵ € ϭϵϯ,ϭϬ €

Fahrzeughaltung Ϯ.Ϯϳϵ,ϯϭ € Ϯ.ϯϯϲ,ϲϯ € Ϯ.ϯϲϬ,ϬϬ € Ϯ.ϯϴϯ,ϲϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϳ.ϬϬϰ,ϱϳ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ €

IV. Gesamtsumme: ϮϮ.ϲϮϲ,ϯϬ € Ϯϭ.ϱϲϯ,ϰϲ € Ϯϭ.ϰϬϯ,Ϯϭ € Ϯϭ.ϯϯϬ,ϰϰ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϲϰ.Ϯϵϳ,ϭϭ €

Gebühr pro Stunde: ϭϬ,ϳϮ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 65,65 qm.

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

4. Hauptkostenstelle: Gerätewagen

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ Ϯϱϱ.ϯϵϬ,Ϯϵ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϱ JahreŶ uŶd der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 1993.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 8

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭϰ.ϲϮϰ,ϰϵ € Ϯϱ.ϯϬϭ,ϬϬ € Ϯϰ.ϴϮϯ,ϬϬ € Ϯϰ.ϴϮϯ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϴ.Ϯϴϰ,ϰϮ € ϭϯ.ϭϱϲ,ϴϬ € ϵ.ϲϴϭ,Ϭϲ € ϴ.ϭϵϭ,ϲϴ €

Treibstoff ϳ.ϳϴϮ,ϳϰ € ϳ.ϵϳϴ,ϰϴ € ϴ.Ϭϱϴ,Ϯϲ € ϴ.ϭϯϴ,ϴϰ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϮϴ,ϳϭ € ϰϯϵ,ϰϵ € ϰϰϯ,ϴϵ € ϰϰϴ,ϯϯ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϱϬϵ,ϵϴ € ϱϮϮ,ϴϭ € ϱϮϴ,Ϭϯ € ϱϯϯ,ϯϭ €

Heizung ϯϰϰ,ϱϱ € ϯϱϯ,Ϯϭ € ϯϱϲ,ϳϱ € ϯϲϬ,ϯϭ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϵϵϴ,Ϯϭ € Ϯ.Ϭϰϴ,ϰϲ € Ϯ.Ϭϲϴ,ϵϱ € Ϯ.Ϭϴϵ,ϲϰ €

Gebäudeversicherung ϭϵ,ϱϰ € ϮϬ,Ϭϯ € ϮϬ,Ϯϯ € ϮϬ,ϰϰ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϴϵ,ϯϬ € ϭϵϭ,ϭϵ € ϭϵϯ,ϭϬ €

Fahrzeughaltung ϭϱ.ϳϵϴ,ϯϰ € ϭϲ.ϭϵϱ,ϲϳ € ϭϲ.ϯϱϳ,ϲϮ € ϭϲ.ϱϮϭ,ϮϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf ϭϳ,ϴϱ € ϭϴ,ϯϬ € ϭϴ,ϰϴ € ϭϴ,ϲϳ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϵ.Ϭϰϯ,ϱϮ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ €

IV. Gesamtsumme: ϲϬ.ϰϴϵ,ϭϯ € ϳϰ.ϴϰϳ,Ϭϵ € ϳϭ.Ϭϲϴ,ϯϴ € ϲϵ.ϴϰϯ,Ϯϱ €

Gesamtkosten 2017-2019: Ϯϭϱ.ϳϱϴ,ϳϮ €

Gebühr pro Stunde: ϯϱ,ϵϲ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 84,76qm.

5. Hauptkostenstelle: Drehleiter 23/12

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϱϳϰ.ϯϯϯ,ϱϬ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2015.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 8

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭϱ.ϱϱϱ,ϱϲ € ϭϰ.ϲϮϰ,ϰϵ € Ϯϱ.ϯϬϭ,ϬϬ € Ϯϱ.ϯϬϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭϴ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϴ.Ϯϴϰ,ϰϮ € ϭϭ.ϲϯϴ,ϳϰ € ϭϬ.ϭϮϬ,ϲϴ €

Treibstoff ϳ.ϳϴϮ,ϳϰ € ϳ.ϵϳϴ,ϰϴ € ϴ.Ϭϱϴ,Ϯϲ € ϴ.ϭϯϴ,ϴϰ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϮϴ,ϳϭ € ϰϯϵ,ϰϵ € ϰϰϯ,ϴϵ € ϰϰϴ,ϯϯ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϭϮ,ϬϬ € ϭϭϰ,ϴϮ € ϭϭϱ,ϵϲ € ϭϭϳ,ϭϮ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭϮϭ,ϱϱ € ϭϮϰ,ϲϭ € ϭϮϱ,ϴϱ € ϭϮϳ,ϭϭ €

Gebäudeversicherung Ϭ,ϱϮ € Ϭ,ϱϯ € Ϭ,ϱϰ € Ϭ,ϱϰ €

Wasser ϰϵ,Ϭϳ € ϱϬ,ϯϬ € ϱϬ,ϴϭ € ϱϭ,ϯϮ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϭϲ.ϲϵϮ,ϵϬ € ϱ.ϭϱϵ,ϭϵ € ϱ.ϭϱϵ,ϭϵ € ϱ.ϭϱϵ,ϭϵ €

IV. Gesamtsumme: ϲϬ.ϵϵϱ,ϭϳ € ϯϴ.ϮϬϲ,ϴϯ € ϱϮ.ϮϮϮ,ϭϮ € ϱϬ.ϳϳϱ,ϴϮ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϰϭ.ϮϬϰ,ϳϲ €

Gebühr pro Stunde: Ϯϯ,ϱϯ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 84,76qm.

6. Hauptkostenstelle: Drehleiter 23/12- 2

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϯϲϬ.ϬϬϬ,ϬϬ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϵ JahreŶ uŶd der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2015.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.

Die Drehleiter steht im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr. Daher wird unter Ziffer "III. Anteile aus Vorkostenstellen -  

nach Flächen " der Anteil bzgl. des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr ausgewiesen. 



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 9

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 Ϯ.ϲϳϮ,ϬϬ € Ϯ.ϱϰϯ,ϬϬ € Ϯ.ϱϰϯ,ϬϬ € Ϯ.ϱϰϯ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϴϵϬ,ϯϰ € ϱϴϱ,ϭϴ € ϰϯϮ,ϲϬ € ϮϴϬ,ϬϮ €

Treibstoff ϴϵϰ,ϰϬ € ϵϮϭ,ϰϯ € ϵϯϱ,Ϯϱ € ϵϰϵ,Ϯϴ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϴϮϰ,ϵϯ € ϴϰϵ,ϴϲ € ϴϲϮ,ϲϭ € ϴϳϱ,ϱϱ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϱϳϱ,ϱϭ € ϱϵϮ,ϵϬ € ϲϬϭ,ϴϬ € ϲϭϬ,ϴϯ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Gesamtsumme: ϭϮ.ϲϵϲ,ϱϳ € ϭϭ.ϱϬϰ,ϮϮ € ϭϭ.ϯϬϯ,ϵϴ € ϭϭ.ϭϵϭ,ϬϬ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϯϯ.ϵϵϵ,ϮϬ €

Gebühr pro Stunde: ϱ,ϲϳ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 38,66 qm.

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

7. Hauptkostenstelle: Kommandowagen

III.Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ Ϯϴ.ϳϬϰ,ϱϵ€, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ der 
Abschreibung im Jahr 2011.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die Preissteigerung 

für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 10

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϰ.ϯϮϮ,ϰϳ € ϰ.ϮϱϬ,ϬϬ € ϱ.Ϭϭϲ,ϬϬ € ϱ.Ϭϭϲ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭ.ϴϮϳ,ϰϮ € ϭ.ϯϭϳ,ϰϯ € ϭ.ϰϬϯ,ϬϬ € ϭ.ϭϬϮ,Ϯϲ €

Treibstoff ϭ.ϭϮϳ,ϭϰ € ϭ.ϭϲϭ,Ϯϭ € ϭ.ϭϳϴ,ϲϯ € ϭ.ϭϵϲ,ϯϭ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϬϭ,ϱϵ € ϰϭϯ,ϳϯ € ϰϭϵ,ϵϯ € ϰϮϲ,Ϯϯ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϱϯϮ,Ϯϱ € ϱϰϴ,ϯϰ € ϱϱϲ,ϱϲ € ϱϲϰ,ϵϭ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Summe: ϭϱ.ϬϱϬ,Ϯϲ € ϭϯ.ϳϬϮ,ϱϰ € ϭϰ.ϱϬϮ,ϴϰ € ϭϰ.Ϯϯϴ,Ϭϯ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϰϮ.ϰϰϯ,ϰϭ €

Gebühr pro Stunde: ϳ,Ϭϳ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 38,66 qm.

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

8. Hauptkostenstelle: Mannschaftstransportwagen

III. Anteil aus Vorkostenstelle

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϰϮ.ϰϵϴ,ϰϱ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ der 
Abschreibung im Jahr 2013.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die Preissteigerung 

für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 11

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭ.ϱϵϵ,ϬϬ € ϭ.ϱϵϵ,ϬϬ € ϭ.ϱϵϵ,ϬϬ € ϭ.ϱϵϵ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϲϳϭ,ϱϴ € ϰϳϵ,ϳϬ € ϯϴϯ,ϳϲ € Ϯϴϳ,ϴϮ €

Treibstoff ϭ.ϱϴϰ,ϭϲ € ϭ.ϲϯϮ,Ϭϰ € ϭ.ϲϱϲ,ϱϮ € ϭ.ϲϴϭ,ϯϳ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϱϴϭ,ϴϭ € ϱϵϵ,ϰϬ € ϲϬϴ,ϯϵ € ϲϭϳ,ϱϭ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϰϭ,ϭϮ € ϰϮ,ϯϲ € ϰϯ,ϬϬ € ϰϯ,ϲϰ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Gesamtsumme: ϭϭ.ϯϭϳ,Ϭϲ € ϭϬ.ϯϲϰ,ϯϰ € ϭϬ.Ϯϭϵ,ϯϴ € ϭϬ.ϭϲϭ,ϲϳ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϯϬ.ϳϰϱ,ϯϵ €

Gebühr pro Stunde: ϱ,ϭϮ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 38,66 qm.

9. Hauptkostenstelle: Kommandowagen

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϭϱ.ϵϵϬ,ϬϬ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2013.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 12

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭϳ.Ϯϲϱ,ϬϬ € ϭϳ.Ϯϲϱ,ϬϬ € ϱ.ϳϱϮ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 Ϯ.ϰϭϲ,ϵϴ € ϯϰϱ,ϭϴ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff ϲϳϮ,ϱϭ € ϲϵϮ,ϴϰ € ϳϬϯ,Ϯϯ € ϳϭϯ,ϳϴ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϯϳϵ,Ϯϯ € ϯϵϬ,ϲϵ € ϯϵϲ,ϱϱ € ϰϬϮ,ϱϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϱϴϰ,ϰϱ € ϲϬϮ,ϭϮ € ϲϭϭ,ϭϱ € ϲϮϬ,ϯϭ €

Heizung ϯϰϰ,ϱϱ € ϯϱϰ,ϵϲ € ϯϲϬ,Ϯϵ € ϯϲϱ,ϲϵ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϵϵϴ,Ϯϭ € Ϯ.Ϭϱϴ,ϲϬ € Ϯ.Ϭϴϵ,ϰϴ € Ϯ.ϭϮϬ,ϴϮ €

Gebäudeversicherung ϭϵ,ϱϰ € ϮϬ,ϭϯ € ϮϬ,ϰϰ € ϮϬ,ϳϰ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung Ϯ.ϭϬϯ,ϴϲ € Ϯ.ϭϲϳ,ϰϱ € Ϯ.ϭϵϵ,ϵϲ € Ϯ.ϮϯϮ,ϵϲ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϵ.Ϭϰϯ,ϱϮ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ € ϳ.ϭϵϯ,Ϭϰ €

IV. Summe: ϯϲ.ϰϲϰ,ϲϯ € ϯϮ.ϳϭϬ,ϳϱ € ϮϬ.ϴϰϳ,ϭϬ € ϭϱ.ϭϳϳ,ϱϮ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϲϴ.ϳϯϱ,ϯϳ €

Gebühr pro Stunde: ϭϭ,ϰϲ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 84,76 qm.

10. Hauptkostenstelle: Mehrzweckfahrzeug

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϭϳϮ.ϲϰϴ,ϯϮ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2008.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 13

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϳϰϯ,ϴϰ € ϳϲϲ,ϯϮ € ϳϳϳ,ϴϮ € ϳϴϵ,ϰϴ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung Ϯϲϲ,ϴϳ € Ϯϳϰ,ϵϯ € Ϯϳϵ,Ϭϲ € Ϯϴϯ,Ϯϰ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϱϰϳ,ϲϵ € ϭ.ϱϵϰ,ϰϳ € ϭ.ϲϭϴ,ϯϵ € ϭ.ϲϰϮ,ϲϲ €

Gebäudeversicherung ϭϱ,ϭϰ € ϭϱ,ϱϵ € ϭϱ,ϴϯ € ϭϲ,Ϭϳ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϱϭϴ,ϵϮ € ϱϯϰ,ϲϬ € ϱϰϮ,ϲϮ € ϱϱϬ,ϳϲ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϳ.ϬϬϰ,ϱϳ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ € ϱ.ϱϳϭ,ϯϬ €

IV. Gesamtsumme: ϭϭ.ϳϯϯ,ϴϭ € ϭϬ.ϯϳϳ,ϵϲ € ϭϬ.ϯϮϱ,ϵϴ € ϭϬ.ϯϲϭ,ϭϵ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϯϭ.Ϭϲϱ,ϭϯ €

Gebühr pro Stunde: ϱ,ϭϴ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 65,65 qm.

11. Hauptkostenstelle: Rettungsboot Faster 555 RB Fire

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 
Das Fahrzeug wurde 1996 angeschafft und ist abgeschrieben.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 14

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϳϰϯ,ϴϰ € ϳϲϲ,ϯϮ € ϳϳϳ,ϴϮ € ϳϴϵ,ϰϴ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϱϳ,Ϭϰ € ϱϴ,ϳϲ € ϱϵ,ϲϱ € ϲϬ,ϱϰ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϭϭϯ,ϱϬ € ϭϭϲ,ϵϯ € ϭϭϴ,ϲϴ € ϭϮϬ,ϰϲ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Gesamtsumme: ϳ.ϳϱϯ,ϳϳ € ϲ.ϵϱϯ,ϴϱ € ϲ.ϴϴϰ,ϴϲ € ϲ.ϵϬϮ,ϴϭ €

Gesamtkosten 2017-2019 ϮϬ.ϳϰϭ,ϱϯ €

Gebühr pro Stunde: ϯ,ϰϲ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 38,66 qm.

12. Hauptkostenstelle: Rettungsboot Faster 375

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 
Das Fahrzeug wurde 1996 angeschafft und ist abgeschrieben.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 15

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

Abschreibung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϯϱ,ϳϳ € ϯϲ,ϴϱ € ϯϳ,ϰϬ € ϯϳ,ϵϲ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϬϵ,ϳϭ € ϭϭϯ,ϬϮ € ϭϭϰ,ϳϮ € ϭϭϲ,ϰϰ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϲϯϲ,Ϯϰ € ϲϱϱ,ϰϳ € ϲϲϱ,ϯϬ € ϲϳϱ,Ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϲ,ϮϮ € ϲ,ϰϭ € ϲ,ϱϭ € ϲ,ϲϬ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 Ϯ.ϴϳϵ,ϱϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ €

IV. Gesamtsumme: ϱ.ϯϬϰ,Ϯϭ € ϰ.ϳϮϮ,ϳϴ € ϰ.ϲϯϱ,ϭϴ € ϰ.ϲϯϰ,Ϯϱ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϯ.ϵϵϮ,Ϯϭ €

Gebühr pro Stunde: Ϯ,ϯϯ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 26,99 qm.

13. Hauptkostenstelle: Ölwehranhänger

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 
Der Anhänger wurde 1994 angeschafft und ist abgeschrieben.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 16

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϬϵ,ϳϭ € ϭϭϯ,ϬϮ € ϭϭϰ,ϳϮ € ϭϭϲ,ϰϰ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϲϯϲ,Ϯϰ € ϲϱϱ,ϰϳ € ϲϲϱ,ϯϬ € ϲϳϱ,Ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϲ,ϮϮ € ϲ,ϰϭ € ϲ,ϱϭ € ϲ,ϲϬ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung Ϯϭϴ,ϭϲ € ϮϮϰ,ϳϱ € ϮϮϴ,ϭϯ € Ϯϯϭ,ϱϱ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 Ϯ.ϴϳϵ,ϱϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ € Ϯ.ϮϵϬ,ϯϬ €

IV. Gesamtsumme: ϱ.ϰϴϲ,ϲϬ € ϰ.ϵϭϬ,ϲϴ € ϰ.ϴϮϱ,ϵϭ € ϰ.ϴϮϳ,ϴϯ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϰ.ϱϲϰ,ϰϮ €

Gebühr pro Stunde: Ϯ,ϰϯ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 26,99 qm.

14. Hauptkostenstelle: Ölwehrboot

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 
Das Boot wurde 1994 angeschafft und ist abgeschrieben.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 17

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung Ϯ.Ϯϰϲ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen ϭϭϮ,Ϭϴ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϭϱϮ,ϲϱ € ϭϱϳ,Ϯϲ € ϭϱϵ,ϲϮ € ϭϲϮ,ϬϮ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϱϳ,ϭϲ € ϭϲϭ,ϵϭ € ϭϲϰ,ϯϰ € ϭϲϲ,ϴϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϵϭϭ,ϰϱ € ϵϯϵ,ϬϬ € ϵϱϯ,Ϭϵ € ϵϲϳ,ϯϴ €

Gebäudeversicherung ϴ,ϵϭ € ϵ,ϭϴ € ϵ,ϯϮ € ϵ,ϰϲ €

Wasser ϭϴϰ,ϲϲ € ϭϵϬ,Ϯϰ € ϭϵϯ,Ϭϵ € ϭϵϱ,ϵϵ €

Fahrzeughaltung ϳϴ,ϱϬ € ϴϬ,ϴϳ € ϴϮ,Ϭϵ € ϴϯ,ϯϮ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϰ.ϭϮϱ,Ϭϴ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ € ϯ.Ϯϴϭ,Ϭϭ €

IV. Gesamtsumme: ϵ.ϰϮϴ,ϲϮ € ϲ.Ϯϰϵ,ϵϳ € ϲ.ϭϳϬ,ϰϯ € ϲ.ϭϳϳ,ϲϲ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϴ.ϱϵϴ,Ϭϲ €

Gebühr pro Stunde: ϯ,ϭϬ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 38,66 qm.

15. Hauptkostenstelle: Traktor

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϮϮ.ϰϱϲ,ϲϲ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϱ JahreŶ uŶd der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2006.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 18

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung ϱ.ϭϮϱ,Ϯϰ € ϭϰϵ,Ϯϰ € ϲϴ,ϬϬ € ϯϱ,ϬϬ €

Zinsen ϰϱ,ϱϰ € Ϯϳ,ϲϱ € ϭϴ,ϬϬ € ϭϱ,ϵϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϯϴϳ,ϵϱ € ϯϵϵ,ϲϴ € ϰϬϱ,ϲϳ € ϰϭϭ,ϳϲ €

Heizung ϯϭϬ,ϳϯ € ϯϮϬ,ϭϮ € ϯϮϰ,ϵϮ € ϯϮϵ,ϳϵ €

Beleuchtung/ Energie/Strom ϭ.ϴϬϮ,Ϭϲ € ϭ.ϴϱϲ,ϱϯ € ϭ.ϴϴϰ,ϯϴ € ϭ.ϵϭϮ,ϲϰ €

Gebäudeversicherung ϭϳ,ϲϮ € ϭϴ,ϭϲ € ϭϴ,ϰϯ € ϭϴ,ϳϭ €

Wasser ϭ.ϮϵϮ,ϱϵ € ϭ.ϯϯϭ,ϲϲ € ϭ.ϯϱϭ,ϲϯ € ϭ.ϯϳϭ,ϵϬ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 ϴ.ϭϱϱ,ϴϬ € ϲ.ϰϴϲ,ϵϳ € ϲ.ϰϴϲ,ϵϳ € ϲ.ϰϴϲ,ϵϳ €

IV. Gesamtsumme: ϭϴ.ϱϴϵ,ϲϱ € ϭϮ.ϬϮϬ,ϰϵ € ϭϭ.ϴϴϱ,ϴϲ € ϭϭ.ϴϵϰ,ϯϱ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϯϱ.ϴϬϬ,ϳϬ €

Gebühr pro Stunde: ϱ,ϵϳ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 76,44 qm.

16. Hauptkostenstelle: Schlauchwäsche

I. Kalkulatorische Kosten für das Gerät

II. Sonstige auf das Gerät entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϵϲ.ϲϳϬ,ϴϳ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der BegiŶŶ 
der Abschreibung im Jahr 2005.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 19

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung ϭ.ϱϵϭ,Ϯϰ € ϯϭϳ,Ϯϰ € ϭϵ,Ϯϰ € ϭϵ,Ϯϰ €

Zinsen ϲϴ,ϭϴ € ϱ,ϱϭ € ϰ,ϯϱ € ϯ,ϮϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϲϰϬ,ϵϵ € ϲϲϬ,ϯϲ € ϲϳϬ,Ϯϳ € ϲϴϬ,ϯϮ €

Heizung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Gebäudeversicherung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Wasser ϭ.ϮϵϮ,ϱϵ € ϭ.ϯϯϭ,ϲϲ € ϭ.ϯϱϭ,ϲϯ € ϭ.ϯϳϭ,ϵϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

IV. Gesamtsumme: ϱ.Ϭϰϱ,ϭϮ € ϯ.ϳϰϱ,Ϯϲ € ϯ.ϯϳϯ,ϯϲ € ϯ.ϯϴϲ,ϯϱ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϬ.ϱϬϰ,ϵϳ €

Gebühr pro Stunde: ϭ,ϳϱ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 0,00 qm.

17. Hauptkostenstelle: Waschautomat

I. Kalkulatorische Kosten für das Gerät

II. Sonstige auf das Gerät entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϮϮ.ϴϳϴ,ϱϱ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2005.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 20

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung ϭ.ϮϮϮ,Ϭϵ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen ϱϭϯ,Ϯϴ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Beleuchtung/ Energie/Strom Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Wasser Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Flächen
3 Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

IV. Gesamtsumme: ϯ.ϭϴϳ,ϱϬ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϰ.ϬϳϬ,Ϭϱ €

Gebühr pro Stunde: Ϭ,ϲϴ €

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 

3
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 0,00 qm.

18. Hauptkostenstelle: Trockner

I. Kalkulatorische Kosten für das Gerät

II. Sonstige auf das Gerät entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

1 BerüĐksiĐhtigt ǁurde der AŶsĐhaffuŶgsǁert iŶ Höhe ǀoŶ ϭϮ.ϮϮϬ,ϵϬ €, eiŶe NutzuŶgsdauer ǀoŶ ϭϬ JahreŶ uŶd der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2005.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%. Die 

Preissteigerung für 2016 wurde bereits berücksichtigt.



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 21

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Beamtenbezüge Ϯ.ϭϭϮ.ϱϬϳ,ϵϯ € Ϯ.ϭϵϳ.ϴϱϯ,Ϯϱ € Ϯ.Ϯϰϭ.ϴϭϬ,ϯϮ € Ϯ.Ϯϴϲ.ϲϰϲ,ϱϮ €

Versorgungsumlage ϴϯ.ϰϬϱ,ϭϯ € ϴϴ.ϰϬϵ,ϰϯ € ϵϭ.Ϭϲϭ,ϳϮ € ϵϯ.ϳϭϰ,ϬϬ €

Heilfürsorge/ Beihilfe ϲϰ.ϭϳϭ,ϵϵ € ϲϰ.ϭϳϭ,ϵϵ € ϲϰ.ϭϳϭ,ϵϵ € ϲϰ.ϭϳϭ,ϵϵ €

Unfallversicherung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϰ.ϲϴϮ,ϰϴ € ϰ.ϴϬϱ,ϬϮ € ϰ.ϴϲϳ,ϰϴ € ϰ.ϵϯϬ,ϳϲ €

Beleuchtung/Energie/Strom Ϯϳ.ϭϱϲ,Ϭϰ € Ϯϳ.ϴϲϲ,ϲϴ € Ϯϴ.ϮϮϴ,ϵϱ € Ϯϴ.ϱϵϱ,ϵϯ €

Gebäudeversicherung Ϯϲϱ,ϱϵ € ϮϳϮ,ϱϰ € Ϯϳϲ,Ϭϴ € Ϯϳϵ,ϲϳ €

Wasser Ϯ.ϭϲϴ,Ϯϭ € Ϯ.ϮϮϰ,ϵϱ € Ϯ.Ϯϱϯ,ϴϳ € Ϯ.Ϯϴϯ,ϭϳ €

Dienst- und Schutzbekleidung ϯϲ.ϲϯϭ,ϴϬ € ϯϳ.ϱϵϬ,ϰϮ € ϯϴ.Ϭϳϵ,Ϭϵ € ϯϴ.ϱϳϰ,ϭϮ €

Aus- und Fortbildung, Umschulung Ϯϴ.ϭϱϰ,ϲϰ € Ϯϴ.ϴϵϭ,ϰϮ € Ϯϵ.Ϯϲϳ,Ϭϭ € Ϯϵ.ϲϰϳ,ϰϴ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϯϳϯ,ϮϬ € ϮϴϬ,ϯϱ € Ϯϴϯ,ϵϵ € Ϯϴϳ,ϲϵ €

Bücher, div. Zeitungen ϲϬϵ,Ϭϳ € ϲϮϱ,Ϭϭ € ϲϯϯ,ϭϯ € ϲϰϭ,ϯϲ €

Fernmeldegebühren ϱϴϵ,ϯϭ € ϲϬϰ,ϳϯ € ϲϭϮ,ϱϵ € ϲϮϬ,ϱϲ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Berufsfeuerwehrmännern ϭϵϬ.ϲϲϳ,ϭϵ € ϭϳϯ.ϱϬϰ,ϱϬ € ϭϵϮ.ϲϮϰ,ϬϮ € ϭϵϰ.ϳϴϱ,ϭϴ €

nach Flächen
1 ϭϮϮ.ϵϬϯ,Ϯϰ € ϵϳ.ϳϱϰ,ϵϬ € ϵϳ.ϳϱϰ,ϵϬ € ϵϳ.ϳϱϰ,ϵϬ €

IV. Gesamtsumme: Ϯ.ϲϳϱ.ϲϯϳ,ϵϰ € Ϯ.ϳϮϲ.Ϯϴϱ,ϲϴ € Ϯ.ϳϵϯ.Ϯϱϯ,ϬϮ € Ϯ.ϴϰϰ.Ϯϰϱ,Ϭϭ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϴ.ϯϲϯ.ϳϴϯ,ϳϮ €

Stundensatz: ϯϭ,ϴϯ €

1
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 1.151,91 qm.

19. Hauptkostenstelle: Feuerwehrmann mittlerer Dienst

I. Bezüge, etc.

II. Sonstige auf das Personal entfallende Kosten

III.Anteil aus Vorkostenstelle

*bei I. Bezüge etc. wurde bei Bezügen Steigerung in 2017, 2018 und 2019 um 2% und bei der Versorgungsumlage eine 

Steigerung von 3%-Punkten in 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt; bei II. Sonstige Kosten  eine Steigerung um 1,3%



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 22

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Beamtenbezüge Ϯϰϯ.ϳϱϬ,ϵϮ € Ϯϱϯ.ϱϵϴ,ϰϱ € Ϯϱϴ.ϲϳϬ,ϰϮ € Ϯϲϯ.ϴϰϯ,ϴϯ €

Versorgungsumlage ϵ.ϲϮϯ,ϲϳ € ϭϬ.ϮϬϭ,Ϭϵ € ϭϬ.ϱϬϳ,ϭϮ € ϭϬ.ϴϭϯ,ϭϱ €

Heilfürsorge/ Beihilfe ϳ.ϰϬϰ,ϰϲ € ϳ.ϰϬϰ,ϰϲ € ϳ.ϰϬϰ,ϰϲ € ϳ.ϰϬϰ,ϰϲ €

Unfallversicherung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϳϬϲ,ϲϲ € ϳϮϱ,ϭϱ € ϳϯϰ,ϱϴ € ϳϰϰ,ϭϯ €

Beleuchtung/Energie/Strom ϰ.Ϭϵϴ,Ϯϵ € ϰ.ϮϬϱ,ϱϯ € ϰ.ϮϲϬ,Ϯϭ € ϰ.ϯϭϱ,ϱϵ €

Gebäudeversicherung ϰϬ,Ϭϴ € ϰϭ,ϭϯ € ϰϭ,ϲϲ € ϰϮ,Ϯϭ €

Wasser ϮϱϬ,ϭϴ € Ϯϱϲ,ϳϮ € ϮϲϬ,Ϭϲ € Ϯϲϯ,ϰϰ €

Dienst- und Schutzbekleidung Ϯϭϯ,ϰϯ € Ϯϭϵ,ϬϮ € ϮϮϭ,ϴϲ € ϮϮϰ,ϳϱ €

Aus- und Fortbildung, Umschulung ϭ.ϲϴϭ,ϯϮ € ϭ.ϳϮϱ,ϯϮ € ϭ.ϳϰϳ,ϳϱ € ϭ.ϳϳϬ,ϰϳ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Bücher, div. Zeitungen Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fernmeldegebühren Ϯϳϭ,ϵϳ € Ϯϳϵ,Ϭϵ € ϮϴϮ,ϳϮ € Ϯϴϲ,ϯϵ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Berufsfeuerwehrmännern ϮϮ.ϬϬϬ,Ϭϲ € ϮϬ.Ϭϭϵ,ϳϱ € ϮϮ.ϮϮϱ,ϴϱ € ϮϮ.ϰϳϱ,Ϯϭ €

nach Flächen
1 ϭϴ.ϱϰϴ,Ϭϵ € ϭϰ.ϳϱϮ,ϴϬ € ϭϰ.ϳϱϮ,ϴϬ € ϭϰ.ϳϱϮ,ϴϬ €

IV. Gesamtsumme: ϯϭϬ.Ϭϰϭ,Ϯϱ € ϯϭϰ.ϴϱϵ,Ϭϭ € ϯϮϮ.ϰϯϳ,ϯϲ € ϯϮϴ.Ϯϰϴ,ϭϭ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϵϲϱ.ϱϰϰ,ϰϴ €

Stundensatz: ϳ,ϯϱ €

1
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 173,84 qm.

20. Hauptkostenstelle: gehobener Dienst

I. Bezüge etc.

II. Sonstige auf das Personal entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

*bei I. Bezüge  wurde bei den Bezügen eine Steigerung in 2017, 2018 und 2019 um 2% und bei der 

Versorgungsumlage eine Steigerung von 3%-Punkten in 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt; bei II. Sonstige Kosten 

eine Steigerung um 1,3%



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
Blatt 22

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Beamtenbezüge ϰϬ.ϲϮϱ,ϭϱ € ϰϮ.Ϯϲϲ,ϰϭ € ϰϯ.ϭϭϭ,ϳϰ € ϰϯ.ϵϳϯ,ϵϳ €

Versorgungsumlage ϭ.ϲϬϯ,ϵϰ € ϭ.ϳϬϬ,ϭϴ € ϭ.ϳϱϭ,ϭϵ € ϭ.ϴϬϮ,ϭϵ €

Heilfürsorge/ Beihilfe ϭ.Ϯϯϰ,Ϭϴ € ϭ.Ϯϯϰ,Ϭϴ € ϭ.Ϯϯϰ,Ϭϴ € ϭ.Ϯϯϰ,Ϭϴ €

Unfallversicherung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Heizung ϭϲϭ,Ϭϰ € ϭϲϱ,Ϯϱ € ϭϲϳ,ϰϬ € ϭϲϵ,ϱϴ €

Beleuchtung/Energie/Strom ϵϯϯ,ϵϱ € ϵϱϴ,ϯϵ € ϵϳϬ,ϴϱ € ϵϴϯ,ϰϳ €

Gebäudeversicherung ϵ,ϭϯ € ϵ,ϯϳ € ϵ,ϰϵ € ϵ,ϲϮ €

Wasser ϰϯ,Ϭϵ € ϰϰ,Ϯϭ € ϰϰ,ϳϵ € ϰϱ,ϯϳ €

Dienst- und Schutzbekleidung ϭϲ,ϲϲ € ϭϳ,ϭϬ € ϭϳ,ϯϮ € ϭϳ,ϱϰ €

Aus- und Fortbildung, Umschulung ϭ.ϴϲϴ,ϱϬ € ϭ.ϵϭϳ,ϰϬ € ϭ.ϵϰϮ,ϯϮ € ϭ.ϵϲϳ,ϱϳ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Bücher, div. Zeitungen Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fernmeldegebühren Ϯϳϭ,ϵϳ € Ϯϳϵ,Ϭϵ € ϮϴϮ,ϳϮ € Ϯϴϲ,ϯϵ €

nach Hauptkostenstellen ϭ.ϰϱϮ,ϭϯ € ϭ.ϰϯϬ,ϰϵ € ϭ.ϯϮϳ,ϴϳ € ϭ.ϯϭϭ,ϲϴ €

nach Berufsfeuerwehrmännern ϯ.ϲϲϲ,ϲϴ € ϯ.ϯϯϲ,ϲϮ € ϯ.ϳϬϰ,ϯϭ € ϯ.ϳϰϱ,ϴϳ €

nach Flächen
1 ϰ.ϮϮϲ,ϵϬ € ϯ.ϯϲϭ,ϵϵ € ϯ.ϯϲϭ,ϵϵ € ϯ.ϯϲϭ,ϵϵ €

IV. Gesamtsumme: ϱϲ.ϭϭϯ,ϮϮ € ϱϲ.ϳϮϬ,ϲϬ € ϱϳ.ϵϮϲ,Ϭϳ € ϱϴ.ϵϬϵ,ϯϯ €

Gesamtkosten 2017-2019: ϭϳϯ.ϱϱϲ,ϬϬ €

Stundensatz: ϲ,ϲϬ €

1
 Die Gesamtfläche beträgt 2.566,66 qm, die Fläche der Hauptkostenstelle beträgt 39,62 qm.

21. Hauptkostenstelle: höherer Dienst

I. Bezüge etc.

II. Sonstige auf das Personal entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle

*bei I. Bezüge  wurde bei den Bezügen eine Steigerung in 2017, 2018 und 2019 um 2% und bei der 

Versorgungsumlage eine Steigerung von 3%-Punkten in 2017, 2018 und 2019 berücksichtigt; bei II. Sonstige Kosten 

eine Steigerung um 1,3%



Anlage 2

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Berufsfeuerwehr
-23

Berücksichtigung lediglich der Personalkosten, kein Verwaltungszuschlag

Sicherheitswache

VergütuŶg erfolgt auf der GruŶdlage eiŶer NeďeŶtätigkeitsgeŶehŵiguŶg ŵit eiŶeŵ geŶehŵigteŶ StuŶdeŶsatz ǀoŶ ϴ,ϱϬ €; 
dieser wird 1:1 an den Feuerwehrmann weitergegeben



Kalkulation der Gebühren der Freiwilligen Feuerwehr 

Greifswald

Anlage 3 zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung



Anlage 3

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Freiwillige Feuerwehr

Blatt 1

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

I. Kosten Grundstück und Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Wolgaster Straße, Greifswald

1. Abschreibung ϯϲ.ϭϱϰ,Ϯϳ € ϯϲ.ϭϱϰ,Ϯϳ € ϯϲ.ϭϱϰ,Ϯϳ € ϯϲ.ϭϱϰ,Ϯϳ €

2. Zinsen auf Gebäude
1 ϱϳ.ϲϳϱ,ϱϲ € ϰϴ.ϰϴϯ,ϰϴ € ϰϴ.ϰϴϯ,ϰϴ € ϰϴ.ϰϴϯ,ϰϴ €

II. Sonstige Kosten für dasGebäude

Wartung TGA ϰ.ϯϭϳ,ϰϱ € ϰ.ϰϰϳ,ϵϰ € ϰ.ϱϭϰ,ϲϲ € ϰ.ϱϴϮ,ϯϴ €

1. Verteilung nach Flächen

Verteilungssumme 2017: ϴϰ.ϲϯϳ,ϳϱ €

2018: ϴϰ.ϲϯϳ,ϳϱ €

2019: ϴϰ.ϲϯϳ,ϳϱ €

2. Verteilung nach Anzahl der Hauptkostenstellen

pro Hauptkostenstelle 2017: ϳϰϭ,ϯϮ €

2018: ϳϱϮ,ϰϰ €

2019: ϳϲϯ,ϳϯ €

ϵϯ.ϴϮϵ,ϴϯ €
ϳϭϵ,ϱϴ €

Verteilungsschlüssel:

Vorhaltekosten

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%; 

Die unter "II. Sonstige Kosten für das Gebäude " ermittelten Kosten werden auf die 6 Hauptkostenstellen der 

Freiwilligen Feuerwehr gleichmäßig verteilt. Nachstehend ist der Wert pro Hauptkostenstelle und Jahr 

angegeben. 

Die unter "I. Kosten Grundstück und Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Wolgaster Straße, Greifswald " 

ausgewiesenen Kosten werden den Hauptkostenstellen nach deren Flächen im Verhältnis zur Gesamtfläche im 

Gebäude zugewiesen. Nachstehend ist die Verteilungssumme für die Jahre 2017, 2018 und 2019 

wiedergegeben.

1 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. Eingeflossen sind 

nur die Zinsen für das Gebäude unter Berücksichtigung der Förderung.



Anlage 3

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Freiwillige Feuerwehr

Blatt 2

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϰ.Ϭϭϴ,Ϭϴ € ϲ.ϱϬϰ,ϬϬ €

6.410,00 6.222,00

Zinsen
2 ϳ.ϲϴϯ,ϵϵ € ϭϰ.ϴϲϯ,ϳϯ € 14.479,13 14.105,75

Treibstoff ϭ.ϯϮϯ,ϵϮ € ϭ.ϯϲϯ,ϵϰ € ϭ.ϯϴϰ,ϯϵ € ϭ.ϰϬϱ,ϭϲ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϮϴ,ϳϭ € ϰϰϭ,ϲϳ € ϰϰϴ,Ϯϵ € ϰϱϱ,ϬϮ €

Heizung ϮϮϰ,ϬϬ € ϮϯϬ,ϳϳ € Ϯϯϰ,Ϯϯ € Ϯϯϳ,ϳϰ €

Beleuchtung/ Engerie/Strom Ϯϰϯ,Ϭϵ € ϮϱϬ,ϰϰ € Ϯϱϰ,ϮϬ € Ϯϱϴ,Ϭϭ €

Gebäudeversicherung ϭ,Ϭϰ € ϭ,Ϭϳ € ϭ,Ϭϵ € ϭ,ϭϬ €

Wasser ϰϵ,Ϭϳ € ϱϬ,ϱϱ € ϱϭ,ϯϭ € ϱϮ,Ϭϴ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Medizinischer Sachbedarf Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung Ϯ.ϭϯϭ,ϳϬ € Ϯ.ϭϵϲ,ϭϯ € Ϯ.ϮϮϵ,Ϭϳ € Ϯ.ϮϲϮ,ϱϭ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
3 ϯ.Ϯϴϴ,ϲϲ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ €

IV. Gesamtsumme: ϮϬ.ϭϭϭ,ϴϯ € Ϯϵ.ϲϭϬ,ϭϬ € Ϯϵ.ϮϭϬ,ϲϰ € Ϯϴ.ϳϮϵ,ϱϴ €

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%

Gesamtsumme 2017-2019: ϴϳ.ϱϱϬ,ϯϮ €

Gebühr pro Stunde: ϭϰ,ϱϵ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 48,74 qm.

1. Hauptkostenstelle: Hilfeleistungslöschfahrzeug

III. Anteil aus Vorkostenstelle

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

1 Berücksichtigt ǁurde der Anschaffungsǁert in Höhe ǀon ϯϬϱ.Ϭϴϱ,Ϯϯ €, eine Nutzungsdauer ǀon ϭϱ Jahren und der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2013.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 



Anlage 3

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Freiwillige Feuerwehr

Blatt 3

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϭϬ.ϱϵϳ,ϰϵ € ϭϬ.Ϭϰϲ,ϬϬ € ϭϬ.Ϭϰϲ,ϬϬ € ϭϬ.Ϭϰϲ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϳ.ϵϴϲ,Ϯϰ € ϲ.ϳϴϬ,ϳϮ € ϲ.ϭϳϳ,ϵϲ € ϱ.ϱϳϱ,ϮϬ €

Treibstoff ϲϭϮ,ϳϭ € ϲϯϭ,Ϯϯ € ϲϰϬ,ϳϬ € ϲϱϬ,ϯϭ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϰϭϰ,ϰϳ € ϰϮϳ,ϬϬ € ϰϯϯ,ϰϬ € ϰϯϵ,ϵϬ €

Heizung ϮϮϰ,ϬϬ € ϮϯϬ,ϳϳ € Ϯϯϰ,Ϯϯ € Ϯϯϳ,ϳϰ €

Beleuchtung/ Engerie/Strom Ϯϰϯ,Ϭϵ € ϮϱϬ,ϰϰ € Ϯϱϰ,ϮϬ € Ϯϱϴ,Ϭϭ €

Gebäudeversicherung ϭ,Ϭϰ € ϭ,Ϭϳ € ϭ,Ϭϵ € ϭ,ϭϬ €

Wasser ϰϵ,Ϭϳ € ϱϬ,ϱϱ € ϱϭ,ϯϭ € ϱϮ,Ϭϴ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung ϭϯϴ,ϵϳ € ϭϰϯ,ϭϳ € ϭϰϱ,ϯϮ € ϭϰϳ,ϱϬ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
3 ϯ.Ϯϴϴ,ϲϲ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ € Ϯ.ϵϲϲ,ϰϴ €

IV. Gesamtsumme: Ϯϰ.Ϯϳϱ,ϯϭ € ϮϮ.Ϯϲϴ,ϳϱ € Ϯϭ.ϳϬϯ,ϭϯ € Ϯϭ.ϭϯϴ,Ϭϲ €

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%

3
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 48,74 qm.

Gesamtsumme 2017-2019: ϲϱ.ϭϬϵ,ϵϰ €

Gebühr pro Stunde: ϭϬ,ϴϱ €

1 Berücksichtigt ǁurde der Anschaffungsǁert in Höhe ǀon ϭϱϬ.ϲϴϰ,Ϯϯ €, eine 
Nutzungsdauer von 15 Jahren und der Beginn der Abschreibung im Jahr 2014.
2 

Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% 

berechnet. 

2. Hauptkostenstelle: Mittellöschfahrzeug

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

III. Anteil aus Vorkostenstelle
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Kalkulation Freiwillige Feuerwehr

Blatt 4

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 Ϯ.ϲϰϮ,ϬϬ € Ϯϭϴ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭϳϭ,ϲϲ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff ϭ.ϯϲϰ,ϵϯ € ϭ.ϰϬϲ,ϭϵ € ϭ.ϰϮϳ,Ϯϴ € ϭ.ϰϰϴ,ϲϵ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϳϯϲ,ϴϰ € ϳϱϵ,ϭϭ € ϳϳϬ,ϱϬ € ϳϴϮ,Ϭϲ €

Heizung ϭϭϮ,ϬϬ € ϭϭϱ,ϯϴ € ϭϭϳ,ϭϭ € ϭϭϴ,ϴϳ €

Beleuchtung/ Engerie/Strom ϭϮϭ,ϱϱ € ϭϮϱ,ϮϮ € ϭϮϳ,ϭϬ € ϭϮϵ,ϬϬ €

Gebäudeversicherung Ϭ,ϱϮ € Ϭ,ϱϯ € Ϭ,ϱϰ € Ϭ,ϱϱ €

Wasser Ϯϰ,ϱϯ € Ϯϱ,Ϯϴ € Ϯϱ,ϲϲ € Ϯϲ,Ϭϰ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϯϲϭ,ϴϭ € Ϯϲϵ,ϳϮ € Ϯϳϯ,ϳϳ € Ϯϳϳ,ϴϴ €

Fahrzeughaltung ϮϮϬ,ϭϯ € ϮϮϲ,ϳϴ € ϮϯϬ,ϭϵ € Ϯϯϯ,ϲϰ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
3 ϭ.ϲϰϰ,ϯϯ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ €

IV. Gesamtsumme: ϴ.Ϭϭϵ,ϴϳ € ϱ.ϯϳϬ,ϳϴ € ϱ.ϮϬϳ,ϴϯ € ϱ.Ϯϲϯ,ϲϵ €

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%

Gesamtsumme 2017-2019: ϭϱ.ϴϰϮ,ϯϬ €

Gebühr pro Stunde: Ϯ,ϲϰ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 24,37 qm.

3. Hauptkostenstelle: Mannschaftsbus

III. Anteil aus Vorkostenstelle

II. Sonstige auf das Fahrzeug entfallende Kosten

I. Kalkulatorische Kosten für das Fahrzeug

1 Berücksichtigt ǁurde der Anschaffungsǁert in Höhe ǀon ϭϴ.ϵϳϮ,ϵϯ €, eine Nutzungsdauer ǀon ϭϬ Jahren und der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2007.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 



Anlage 3

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung

Kalkulation Freiwillige Feuerwehr

Blatt 5

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 ϱϯϲ,ϬϬ € ϯϲϰ,ϬϬ € Ϯϰϳ,ϬϬ € Ϯϰϳ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭϯϱ,ϭϴ € ϴϭ,ϭϮ € ϲϲ,ϯϬ € ϱϭ,ϰϴ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) Ϯϰ,ϳϰ € Ϯϱ,ϰϵ € Ϯϱ,ϴϳ € Ϯϲ,Ϯϲ €

Heizung ϭϭϮ,ϬϬ € ϭϭϱ,ϯϴ € ϭϭϳ,ϭϭ € ϭϭϴ,ϴϳ €

Beleuchtung/ Engerie/Strom ϭϮϭ,ϱϱ € ϭϮϱ,ϮϮ € ϭϮϳ,ϭϬ € ϭϮϵ,ϬϬ €

Gebäudeversicherung Ϭ,ϱϮ € Ϭ,ϱϯ € Ϭ,ϱϰ € Ϭ,ϱϱ €

Wasser Ϯϰ,ϱϯ € Ϯϱ,Ϯϴ € Ϯϱ,ϲϲ € Ϯϲ,Ϭϰ €

Werterhaltung an Ausrüstung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
3 ϭ.ϲϰϰ,ϯϯ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ €

IV. Gesamtsumme: ϯ.ϯϭϴ,ϰϮ € Ϯ.ϵϲϭ,ϱϵ € Ϯ.ϴϰϱ,Ϯϳ € Ϯ.ϴϰϲ,ϭϴ €

Gesamtsumme 2017-2019: ϴ.ϲϱϯ,Ϭϯ €

Gebühr pro Stunde: ϭ,ϰϰ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 24,37 qm.

4. Hauptkostenstelle: Schlauchboot

III. Anteil aus Vorkostenstelle

I. Kalkulatorische Kosten für das Gerät

II. Sonstige auf das Gerät entfallende Kosten

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%

1 Berücksichtigt ǁurde der Anschaffungsǁert in Höhe ǀon Ϯ.ϴϴϴ,ϭϯ €, eine Nutzungsdauer ǀon ϭϬ Jahren und der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2007.

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 
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Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Abschreibung
1 Ϯϴϲ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Zinsen
2 ϭϳ,Ϭϰ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Treibstoff Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ € Ϭ,ϬϬ €

Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko) ϭϯϰ,ϳϱ € ϭϯϴ,ϴϮ € ϭϰϬ,ϵϭ € ϭϰϯ,ϬϮ €

Heizung ϭϭϮ,ϬϬ € ϭϭϱ,ϯϴ € ϭϭϳ,ϭϭ € ϭϭϴ,ϴϳ €

Beleuchtung/ Engerie/Strom ϭϮϭ,ϱϱ € ϭϮϱ,ϮϮ € ϭϮϳ,ϭϬ € ϭϮϵ,ϬϬ €

Gebäudeversicherung Ϭ,ϱϮ € Ϭ,ϱϯ € Ϭ,ϱϰ € Ϭ,ϱϱ €

Wasser Ϯϰ,ϱϯ € Ϯϱ,Ϯϴ € Ϯϱ,ϲϲ € Ϯϲ,Ϭϰ €

Werterhaltung an Ausrüstung ϱ,ϲϱ € ϱ,ϴϮ € ϱ,ϵϭ € ϲ,ϬϬ €

Fahrzeughaltung ϰϲ,ϱϬ € ϰϳ,ϵϭ € ϰϴ,ϲϮ € ϰϵ,ϯϱ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
3 ϭ.ϲϰϰ,ϯϯ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ € ϭ.ϰϴϯ,Ϯϰ €

IV. Gesamtsumme: ϯ.ϭϭϮ,ϰϰ € Ϯ.ϲϴϯ,ϱϯ € Ϯ.ϳϬϭ,ϱϯ € Ϯ.ϳϭϵ,ϴϭ €

Gesamtsumme 2017-2019: ϴ.ϭϬϰ,ϴϳ €

Gebühr pro Stunde: ϭ,ϯϱ €

3
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 24,37 qm.

5. Hauptkostenstelle: Anhänger Jugend

III. Anteil aus Vorkostenstelle

I. Kalkulatorische Kosten für das Gerät

II. Sonstige auf das Gerät entfallende Kosten

1 Berücksichtigt ǁurde der Anschaffungsǁert in Höhe ǀon Ϯ.ϴϱϴ,ϭϳ €, eine Nutzungsdauer ǀon ϭϬ Jahren und der 
Beginn der Abschreibung im Jahr 2007.

*2017, 2018 und 2019 berücksichtigen unter "II. Sonstige Kosten"  jeweils eine Preissteigerung von 1,5%

2 
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der Restwertmethode und einem Zinssatz von 6% berechnet. 
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Blatt 7

Vorjahr 2015 2017* 2018* 2019*

Personalnebenkosten ϯϰ.ϬϬϰ,ϯϳ € ϯϱ.ϬϯϮ,ϭϱ € ϯϱ.ϱϱϳ,ϲϯ € ϯϲ.Ϭϵϭ,ϬϬ €

Unfallversicherung ϮϮ.ϴϵϵ,Ϯϰ € Ϯϯ.ϱϵϭ,ϯϳ € Ϯϯ.ϵϰϱ,Ϯϰ € Ϯϰ.ϯϬϰ,ϰϮ €

Heizung ϰ.ϱϵϴ,ϵϱ € ϰ.ϳϯϳ,ϵϲ € ϰ.ϴϬϵ,Ϭϯ € ϰ.ϴϴϭ,ϭϲ €

Beleuchtung/Energie/Strom ϰ.ϵϵϬ,ϵϵ € ϱ.ϭϰϭ,ϴϰ € ϱ.Ϯϭϴ,ϵϳ € ϱ.Ϯϵϳ,Ϯϱ €

Gebäudeversicherung Ϯϭ,ϯϭ € Ϯϭ,ϵϱ € ϮϮ,Ϯϴ € ϮϮ,ϲϮ €

Wasser ϭ.ϬϬϳ,ϰϱ € ϭ.Ϭϯϳ,ϵϬ € ϭ.Ϭϱϯ,ϰϳ € ϭ.Ϭϲϵ,Ϯϳ €

Dienst- und Schutzbekleidung Ϯϰ.ϭϲϯ,ϱϱ € Ϯϰ.ϴϵϯ,ϴϵ € Ϯϱ.Ϯϲϳ,ϯϬ € Ϯϱ.ϲϰϲ,ϯϭ €

Aus- und Fortbildung, Umschulung ϯ.ϬϯϮ,ϱϰ € ϯ.ϭϮϰ,ϮϬ € ϯ.ϭϳϭ,Ϭϲ € ϯ.Ϯϭϴ,ϲϯ €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben ϵϬϯ,ϱϯ € ϵϯϬ,ϴϰ € ϵϰϰ,ϴϬ € ϵϱϴ,ϵϳ €

Medizinischer Sachbedarf ϲϱ,ϬϬ € ϲϲ,ϵϲ € ϲϳ,ϵϳ € ϲϴ,ϵϵ €

Bücher, div. Zeitungen ϰϭϱ,Ϯϰ € ϰϮϳ,ϳϵ € ϰϯϰ,Ϯϭ € ϰϰϬ,ϳϮ €

Fernmeldegebühren ϴϮϴ,Ϯϰ € ϴϱϯ,Ϯϳ € ϴϲϲ,Ϭϳ € ϴϳϵ,Ϭϲ €

nach Hauptkostenstellen ϳϭϵ,ϱϴ € ϳϰϭ,ϯϮ € ϳϱϮ,ϰϰ € ϳϲϯ,ϳϯ €

nach Flächen
1 ϲϳ.ϱϮϬ,ϱϱ € ϲϬ.ϵϬϱ,ϴϳ € ϲϬ.ϵϬϱ,ϴϳ € ϲϬ.ϵϬϱ,ϴϳ €

IV. Gesamtsumme: ϭϲϱ.ϭϳϬ,ϱϰ € ϭϲϭ.ϱϬϳ,ϯϯ € ϭϲϯ.Ϭϭϲ,ϯϱ € ϭϲϰ.ϱϰϴ,Ϭϭ €

1
 Die Gesamtfläche beträgt 1.390,51 qm. Der hier zu berücksichtigende Anteil  beträgt 1.000,62 qm.

Gesamtkosten 2017-2019: ϰϴϵ.Ϭϳϭ,ϲϵ €

Stundensatz**: ϭ,ϯϯ €

**Gesamtkosten/ 14 Einsatzkräfte X 8760Std. x 3 Jahre

6. Hauptkostenstelle: Feuerwehrmann

III. Anteil aus Vorkostenstelle

I. Bezüge, etc.

II. Sonstige Kosten

*Für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde eine Preissteigerung von 1,5% berücksichtigt.
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Fassung 2014 (alt) Fassung 2017 (neu) Erläuterung

Lesefassung Lesefassung

1. Änderungssatzung 

Erhebung von Gebühren und Entgelte
zur Satzung der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald über die 
für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr Erhebung von Gebühren und Entgelte

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr

(Feuerwehrgebühren- und -entgeltsatzung)  (Feuerwehrgebühren- und –entgeltsatzung)
In der Fassung des Beschlusses – Nr. B 722-40/14 vom

30.04.2014

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des

Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011

(GVOBl. M-V 2011, S. 777), der §§ 1, 2, 4 und 6 des

Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern

(KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.

April 2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146) zuletzt geändert

durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S.

777, 833), sowie des Gesetzes über den Brandschutz

und die Technischen Hilfeleistungen durch die

Feuerwehren für Mecklenburg- Vorpommern (BrSchG M-

V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai

2002 (GVOBl. M-V 2002, S. 254) zuletzt geändert durch

Gesetz vom 17. März 2009 (GVOBl. M-V 2009, S. 282)

hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 30.04.2014

nachfolgende Satzung beschlossen:

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des

Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011

(GVOBl. M-V 2011 S. 777), der §§ 1, 2, 4 und 6 des

Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern

(KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.

April 2005 (GVOBl. M-V 2005 S. 146) zuletzt geändert

am 14.07.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 584), sowie des

Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen

Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-

Vorpommern (BrSchG M-V) in der Fassung vom 21. 

Dezember 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 612) zuletzt

geändert am 05.01.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 20) hat

die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt

Greifswald in ihrer Sitzung am tt.mm.jjjj folgende 1.

Änderungssatzung beschlossen:

Erhebung von Gebühren und Entgelten für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

(Feuerwehrgebühren- und entgeltsatzung)

Synopse zur
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§ 1 Gebührentatbestand § 1 Gebührentatbestand

(1) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

unterhält zur Erfüllung der ihr u.a. nach dem BrSchG M-V 

und SOG M-V obliegenden Aufgaben, insbesondere zur 

Bekämpfung von Bränden, der Befreiung von Menschen 

aus lebensbedrohlichen Lagen und der Technischen 

Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, eine Berufs- 

sowie eine Freiwillige Feuerwehr - nachfolgend 

Feuerwehr genannt - als öffentliche Einrichtung. 

(1) Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

unterhält zur Erfüllung der ihr u.a. nach dem BrSchG M-V 

und SOG M-V obliegenden Aufgaben, insbesondere zur 

Bekämpfung von Bränden, der Befreiung von Menschen 

aus lebensbedrohlichen Lagen und der Technischen 

Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, eine Berufs- 

sowie eine Freiwillige Feuerwehr - nachfolgend 

Feuerwehr genannt - als öffentliche Einrichtung. 

(2) Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr im 

Rahmen des Absatz 1 werden Gebühren und Auslagen 

nach Maßgabe dieser Satzung erhoben, soweit sie nicht 

nach § 26 Abs. 1 BrSchG M-V unentgeltlich sind. Sie 

werden auch für die Sicherheitswachen und 

Brandverhütungsschau erhoben. 

(2) Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr im 

Rahmen des Absatz 1 werden Gebühren und Auslagen 

nach Maßgabe dieser Satzung erhoben, soweit sie nicht 

nach § 25 Abs. 1 BrSchG M-V unentgeltlich sind. Sie 

werden auch für die Sicherheitswachen und 

Brandverhütungsschau erhoben. 

(3) Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch 

Anforderung ausgelöste und auf die Durchführung einer 

Feuerwehrtätigkeit gerichtete Leistung der Feuerwehr.

(3) Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch 

Anforderung ausgelöste und auf die Durchführung einer 

Feuerwehrtätigkeit gerichtete Leistung der Feuerwehr.

(4) Die Gebührenpflicht entsteht auch dann, wenn die 

Leistung der Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr 

erforderlich ist, weil die Alarmierung widerrufen worden 

ist oder der Anlass für die Leistung nicht mehr besteht.

(4) Die Gebührenpflicht entsteht auch dann, wenn die 

Leistung der Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr 

erforderlich ist, weil die Alarmierung widerrufen worden 

ist oder der Anlass für die Leistung nicht mehr besteht.

§ 2 Gebührenschuldner § 2 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner bei Einsätzen der Feuerwehr im 

Falle von Bränden, der Befreiung von Menschen aus 

lebensbedrohlichen Lagen und im Fall der Technischen 

Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, die durch 

Naturereignisse verursacht werden, ist:

Gebührenschuldner bei Einsätzen der Feuerwehr im 

Falle von Bränden, der Befreiung von Menschen aus 

lebensbedrohlichen Lagen und im Fall der Technischen 

Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, die durch 

Naturereignisse verursacht werden, ist:

Hier erfolgt die Anpassung an den neuen Text des 

BrSchG M-V mit den dort benannten 

Gebührentatbeständen. Diese decken sich grundsätzlich 

mit den alten Benennungen, wurden jedoch neu 

formuliert.

a) der Brandstifter, der nicht selbst Geschädigter ist;
a) wer die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht hat,

Die Änderung wurde aufgrund der Änderung des 

Gesetzestextes BrSchG M-V erforderlich und ist rein 

redaktionell.



Anlage 4

zur Beschlussvorlage

Feuerwehrgebühren- und entgeltsatzung

Synopse

Seite 3

b) der Geschädigte, wenn er den Einsatz der 

Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

hat;

b) wer die Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig 

grundlos alarmiert hat,

c) der Betreiber, wenn der Einsatz der Feuerwehr bei 

einer baulichen oder technischen Anlage mit 

besonderem Gefahrenpotential erforderlich geworden 

ist;

c) wer eine Brandmeldeanlage betreibt, wenn diese 

einen Fehlalarm auslöst, 

d) die Person, die wider besseren Wissens oder in grob 

fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr 

alarmiert;

d)    der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 

Schaden durch den Betrieb von Schienen-, Luft- 

Wasser- oder Kraftfahrzeugen entstanden ist; 

ausgenommen davon sind Einsätze zur Rettung von 

Menschenleben,

e) der Eigentümer oder Besitzer einer 

Brandmeldeanlage, wenn diese einen Fehlalarm 

auslöst.

e)    der Eigentümer, Besitzer oder sonstige 

Nutzungsberechtigte von Gewerbe- oder 

Industriebetrieben für den Einsatz von Sonderlösch- 

oder Sondereinsatzmitteln,

f)     der Eigentümer der Sache, deren Zustand die 

Leistung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, 

der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache 

ausübt; außer in den Fällen des § 1 Abs. 2 BrSchG M-

V,

g)    der Veranstalter für die Durchführung der 

Brandsicherheitswache nach 

§ 21 Abs. 1 Satz 3 BrSchG M-V.
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(2) Bei anderen Leistungen, insbesondere in Fällen der 

Hilfeleistung, die nicht durch ein Naturereignis 

verursacht werden, Sicherheitswachen und der 

Brandverhütungsschau, ist Gebührenschuldner:

(2) Bei anderen Leistungen, insbesondere in Fällen der 

Hilfeleistung, die nicht durch ein Naturereignis 

verursacht werden, Sicherheitswachen und der 

Brandverhütungsschau, ist Gebührenschuldner:
a) derjenige, dessen Verhalten die Leistung 

erforderlich gemacht hat (§ 69 Sicherheits- und 

Ordnungsgesetz M-V);

a) derjenige, dessen Verhalten die Leistung 

erforderlich gemacht hat (§ 69 Sicherheits- und 

Ordnungsgesetz M-V);
b) der Eigentümer der Sache, deren Zustand die 

Leistung erforderlich gemacht hat, und derjenige, der 

die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt 

(§ 70 Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V);

b) der Eigentümer der Sache, deren Zustand die 

Leistung erforderlich gemacht hat, und derjenige, der 

die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt 

(§ 70 Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V);

c) derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht 

wurde; dabei sind die für die Geschäftsführung ohne 

Auftrag entwickelten Grundsätze analog heranzuziehen

c) derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht 

wurde; dabei sind die für die Geschäftsführung ohne 

Auftrag entwickelten Grundsätze analog heranzuziehen

(3) Im Falle der Nachbarschaftshilfe gem. § 2 Abs. 3 

BrSchG M-V ist Gebührenschuldnerin die Gemeinde, der 

Hilfe geleistet wird.

(3) Im Falle der Nachbarschaftshilfe gem. § 2 Abs. 3 

BrSchG M-V ist Gebührenschuldnerin die Gemeinde, der 

Hilfe geleistet wird.
(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als 

Gesamtschuldner.

(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als 

Gesamtschuldner.

§ 3 Gebührenmaßstab § 3 Gebührenmaßstab
(1) Die Gebühren für den Einsatz von Personal 

bemessen sich nach der Einsatzdauer, nach der Anzahl 

des eingesetzten Feuerwehrpersonals und dessen 

Besoldung bzw. bei Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehr nach deren Stundensatz.

(1) Die Gebühren für den Einsatz von Personal 

bemessen sich nach der Einsatzdauer, nach der Anzahl 

des eingesetzten Feuerwehrpersonals und dessen 

Besoldung bzw. bei Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehr nach deren Stundensatz.

(2) Die Gebühr für den Einsatz von Fahrzeugen, Booten 

und technischem Gerät bemisst sich nach deren Anzahl, 

Art und der Einsatzdauer. In dieser Gebühr sind die 

allgemeinen ausrüstungsspezifischen Betriebs- und 

Nebenkosten (wie z.B. Kraftstoff) sowie die 

Inanspruchnahme der zu dem Ausrüstungsgegenstand 

gehörenden Geräte enthalten.

(2) Die Gebühr für den Einsatz von Fahrzeugen, Booten 

und technischem Gerät bemisst sich nach deren Anzahl, 

Art und der Einsatzdauer. In dieser Gebühr sind die 

allgemeinen ausrüstungsspezifischen Betriebs- und 

Nebenkosten (wie z.B. Kraftstoff) sowie die 

Inanspruchnahme der zu dem Ausrüstungsgegenstand 

gehörenden Geräte enthalten.
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(4) Die Dauer des Einsatzes bemisst sich nach der Zeit 

vom Verlassen der Feuerwache bis zur Rückkehr. Wird 

vor der Ankunft in der Feuerwache ein neuer 

Einsatzbefehl erteilt, so endet für den bisherigen und 

beginnt für den folgenden Einsatz – abweichend von 
Satz 1 – die Einsatzzeit mit der Erteilung des neuen 
Einsatzbefehls.

(3) Die Dauer des Einsatzes bemisst sich nach der Zeit 

vom Verlassen der Feuerwache bis zur Rückkehr. Wird 

vor der Ankunft in der Feuerwache ein neuer 

Einsatzbefehl erteilt, so endet für den bisherigen und 

beginnt für den folgenden Einsatz – abweichend von 
Satz 1 – die Einsatzzeit mit der Erteilung des neuen 
Einsatzbefehls.

Redaktionelle Änderung der Absatz-Bezeichnung.

(5) Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der 

Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit 

der Reinigung hinzugerechnet.

(4) Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der 

Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird die Zeit 

der Reinigung hinzugerechnet.

§ 4 Gebührensatz § 4 Gebührensatz
(1) Die Gebührensätze ergeben sich aus dem 

Gebührentarif, der als Anlage 1 Bestandteil dieser 

Satzung ist.

(1) Die Gebührensätze ergeben sich aus dem 

Gebührentarif, der als Anlage 1 Bestandteil dieser 

Satzung ist.
(2) Für jede angefangene halbe Stunde Einsatzzeit 

wird die Hälfte des aufgeführten Stundensatzes 

berechnet, soweit im Gebührentarif nichts anderes 

bestimmt ist. Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine 

halbe Stunde erhoben.

(2) Für jede angefangene halbe Stunde Einsatzzeit 

wird die Hälfte des aufgeführten Stundensatzes 

berechnet, soweit im Gebührentarif nichts anderes 

bestimmt ist. Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine 

halbe Stunde erhoben.

§ 5 Auslagen § 5 Auslagen
(1) Beschaffungs- und Entsorgungskosten für 

Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölbindemittel, 

Entsorgungs- bzw. Reinigungskosten kontaminierter 

Mittel bzw. Ausrüstungsgegenstände sowie der Verlust 

von Ausrüstungsgegenständen werden als Auslagen 

gesondert erhoben. Darüber hinaus werden als Auslagen 

besondere Kosten für Reparatur-, Transport- und 

Reiseaufwendungen erhoben.

(1) Beschaffungs- und Entsorgungskosten für 

Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölbindemittel, 

Entsorgungs- bzw. Reinigungskosten kontaminierter 

Mittel bzw. Ausrüstungsgegenstände sowie der Verlust 

von Ausrüstungsgegenständen werden als Auslagen 

gesondert erhoben. Darüber hinaus werden als Auslagen 

besondere Kosten für Reparatur-, Transport- und 

Reiseaufwendungen erhoben.
(2) Zu ersetzen sind darüber hinaus im Rahmen der 

Gebührenerhebung entstehende Kosten für Porto, die 

Inanspruchnahme von Kommunikationstechnik sowie 

Zustellungs- und Nachnahmekosten.

(2) Zu ersetzen sind darüber hinaus im Rahmen der 

Gebührenerhebung entstehende Kosten für Porto, die 

Inanspruchnahme von Kommunikationstechnik sowie 

Zustellungs- und Nachnahmekosten.
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(3) Sollte die Feuerwehr zur Erfüllung der ihr obliegenden 

Aufgaben Fremdfirmen oder Feuerwehren der 

Nachbargemeinden einsetzen müssen, sind die der 

Stadt daraus entstehenden Kosten bzw. Gebühren 

ebenfalls vom Gebührenschuldner zu tragen.

(3) Sollte die Feuerwehr zur Erfüllung der ihr obliegenden 

Aufgaben Fremdfirmen oder Feuerwehren der 

Nachbargemeinden einsetzen müssen, sind die der 

Stadt daraus entstehenden Kosten bzw. Gebühren 

ebenfalls vom Gebührenschuldner zu tragen.

(4) Auslagen werden in der tatsächlich entstandenen 

Höhe erhoben.

(4) Auslagen werden in der tatsächlich entstandenen 

Höhe erhoben.
(5) Für die Auslagen gelten die §§ 6 und 7 

entsprechend.

(5) Für die Auslagen gelten die §§ 6 und 7 

entsprechend.

§ 6 Entstehen der Gebühr und Fälligkeit § 6 Entstehen der Gebühr und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung 

des Einsatzes bzw. der Leistung.

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung 

des Einsatzes bzw. der Leistung.
(2) Die Gebühr wird mit Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Gebühr wird mit Bekanntgabe des 

Gebührenbescheides fällig.

§ 7 Billigkeitsregelung § 7 Billigkeitsregelung

Von der Erhebung der Gebühren kann ganz oder 

teilweise abgesehen werden, soweit sie nach Lage des 

Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht 

aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

Von der Erhebung der Gebühren kann ganz oder 

teilweise abgesehen werden, soweit sie nach Lage des 

Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht 

aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

§ 8 Privatrechtliche Entgelte § 8 Privatrechtliche Entgelte
(1) Außerhalb des § 1 Abs. 1 dieser Satzung können 

sonstige Leistungen freiwillig erbracht werden, 

insbesondere:

(1) Außerhalb des § 1 Abs. 1 dieser Satzung können 

sonstige Leistungen freiwillig erbracht werden, 

insbesondere:
·         die Reinigung von Einsatzbekleidung, ·         die Reinigung von Einsatzbekleidung,

·         das Überlassung von Geräten oder ·         das Überlassung von Geräten oder

·         das Befüllen von Pressluftflaschen. ·         das Befüllen von Pressluftflaschen.
Über die Erbringung freiwilliger Leistungen werden 

privatrechtliche Verträge abgeschlossen und 

privatrechtliche Entgelte erhoben. Auf freiwillige 

Leistungen besteht kein Anspruch.

Über die Erbringung freiwilliger Leistungen werden 

privatrechtliche Verträge abgeschlossen und 

privatrechtliche Entgelte erhoben. Auf freiwillige 

Leistungen besteht kein Anspruch.
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(2) Die Höhe des Entgeltes für freiwillige Leistungen 

bestimmt sich nach dem Entgelttarif, der als Anlage 2 

Bestandteil dieser Satzung ist. Für jeden angefangenen 

Tag wird der volle Tagessatz des ausgewiesenen 

Entgeltes berechnet, soweit nicht in der Anlage 2 etwas 

anderes bestimmt ist. Ein Anspruch auf das in Anlage 2 

ausgewiesene volle Entgelt besteht auch dann, wenn die 

Leistung abbestellt, mit ihrer Ausführung jedoch schon 

begonnen wurde.

(2) Die Höhe des Entgeltes für freiwillige Leistungen 

bestimmt sich nach dem Entgelttarif, der als Anlage 2 

Bestandteil dieser Satzung ist. Für jeden angefangenen 

Tag wird der volle Tagessatz des ausgewiesenen 

Entgeltes berechnet, soweit nicht in der Anlage 2 etwas 

anderes bestimmt ist. Ein Anspruch auf das in Anlage 2 

ausgewiesene volle Entgelt besteht auch dann, wenn die 

Leistung abbestellt, mit ihrer Ausführung jedoch schon 

begonnen wurde.

(3) Entgeltschuldner ist derjenige, der die freiwilligen 

Leistungen bestellt hat oder in Anspruch nimmt. 

Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Entgeltschuldner ist derjenige, der die freiwilligen 

Leistungen bestellt hat oder in Anspruch nimmt. 

Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.

(4) Der Entgeltanspruch entsteht mit Beendigung der 

entgeltpflichtigen Leistung. Der Betrag wird mit Zugang 

der Zahlungsaufforderung fällig, wenn darin nicht ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Erbringung der 

entgeltpflichtigen Leistung kann von der 

Vorausentrichtung des Entgelts abhängig gemacht 

werden.

(4) Der Entgeltanspruch entsteht mit Beendigung der 

entgeltpflichtigen Leistung. Der Betrag wird mit Zugang 

der Zahlungsaufforderung fällig, wenn darin nicht ein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Erbringung der 

entgeltpflichtigen Leistung kann von der 

Vorausentrichtung des Entgelts abhängig gemacht 

werden.
(5) Bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen haftet 

die Feuerwehr lediglich für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit.

(5) Bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen haftet 

die Feuerwehr lediglich für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit.
(6) Für Gegenstände der Feuerwehr, die bei der 

Erbringung freiwilliger Leistungen ohne deren 

Verschulden beschädigt oder vernichtet werden, hat der 

Entgeltschuldner Schadensersatz zu leisten. Der 

Entgeltschuldner hat die Feuerwehr von 

Entschädigungsansprüchen jeglicher Art freizuhalten, 

insbesondere solchen, die bei der Benutzung der 

Gegenstände Dritten entstanden sind, es sei denn, dass 

der Feuerwehr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

fällt.

(6) Für Gegenstände der Feuerwehr, die bei der 

Erbringung freiwilliger Leistungen ohne deren 

Verschulden beschädigt oder vernichtet werden, hat der 

Entgeltschuldner Schadensersatz zu leisten. Der 

Entgeltschuldner hat die Feuerwehr von 

Entschädigungsansprüchen jeglicher Art freizuhalten, 

insbesondere solchen, die bei der Benutzung der 

Gegenstände Dritten entstanden sind, es sei denn, dass 

der Feuerwehr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

fällt.
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(7) Die Beitreibung der rückständigen Entgelte erfolgt 

entsprechend § 111 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern

(7) Die Beitreibung der rückständigen Entgelte erfolgt 

entsprechend § 111 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern

§ 9 In-Kraft-Treten § 9 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in 

Kraft.
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Benennung des neuen Gültigkeitstermins.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren und sonstigen Entgelten für Leistungen der 

öffentlichen Feuerwehren der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald vom 10.10.2007 außer Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren und sonstigen Entgelten für Leistungen der 

öffentlichen Feuerwehren der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald vom 01.01.2014 außer Kraft.

Außerkraftsetzung der alten Satzung.

Greifswald, den 06.05.2014 Greifswald, den 

Dr. Arthur König Dr. Stefan Fassbinder

Oberbürgermeister Oberbürgermeister

Anlage 1 – Gebührentarif Berufsfeuerwehr und 
Freiwillige Feuerwehr

Anlage 1 – Gebührentarif Berufsfeuerwehr und 
Freiwillige Feuerwehr

Anlage 2 – Privatrechtliche Entgelte Anlage 2 – Privatrechtliche Entgelte

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- 

oder Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 

entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- 

oder Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 

entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von 

Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften.

Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von 

Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften.

Greifswald, den 06.05.2014 Greifswald, den 

Dr. Arthur König Dr. Stefan Fassbinder

Oberbürgermeister Oberbürgermeister

Die Anlage 1 „Gebührentarif zur Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für Leistungen der öffentlichen 

Feuerwehren“ der Satzung der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald über die Erhebung von Gebühren 

und Entgelte für Leistungen der öffentlichen Feuerwehr 

wird durch die Anlage 1 zu dieser Änderungssatzung 

ersetzt.
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Erläuterung

I. Berufsfeuerwehr I. Berufsfeuerwehr

1. Stundensätze Personal 1. Stundensätze Personal
1.1 Feuerwehrmann 1.1 Feuerwehrmann
1.1.1 mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst 28,83 € 1.1.1 mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst 31,83 €
1.1.2 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst 32,95 € 1.1.2 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst 7,35 €

1.1.3 höherer feuerwehrtechnsicher Dienst 6,60 € neu aufgenommen, da 2015 wieder besetzt

1.2 Sicherheitswache 1.2 Sicherheitswache
1.2.1 Postenführer 8,50 € 1.2.1 Postenführer 8,50 €
1.2.2 Sicherheitsposten 8,50 € 1.2.2 Sicherheitsposten 8,50 €

2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte 2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte
2.1 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 1 4,47 € 2.1 TLF 16 (Tr) 5,83 € TLF 16 Tr aus II. 2.1 a.F. in Berufsfeuerwehr überführt
2.2 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 2 5,36 € 2.2 ELW 1 18,53 € entspricht I.2.4 a.F.

2.3 Drehleiter 23/12 2,53 € 2.3 HLF 1 33,74 €
HLF 1 entspricht I.2.1 a.F - Preisentwicklung aufgrund 

des neuen Fahrzeugs sowie der Neuregelung der 

Kostenberechnung
2.4 Einsatzleitwagen 1 1,74 € 2.4 GWG 10,72 € entspricht Gerätewagen I.2.7 a.F.

2.5 Kommandowagen 1,58 € 2.5 Drehleiter 23/12-1 35,96 €
entspricht Drehleiter 23/12 I.2.3 a.F. - Preisentwicklung 

aufgrund des neuen Fahrzeugs sowie der Neuregelung 

der Kostenberechnung

2.6 Kleintransporter / MTW Bus 2,28 € 2.6 Drehleiter 23/12-2 23,53 €
Drehleiter 23/12-2 als neues Fahrzeug aufgenommen - 

wird von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr genutzt

2.7 Gerätewagen 2,16 € 2.7 Kommandowagen 5,67 € entspricht I.2.4 a.F.
2.8 Mehrzweckfahrzeug 4,46 € 2.8 MTW Bus 7,07 € entspricht I.2.6 a.F.
2.9 Rettungsboot Faster 555 1,69 € 2.9 Kommandowagen / VW Polo 5,12 € VW Polo als neues Fahrzeug aufgenommen
2.10 Rettungsboot Faster 375 1,17 € 2.10 Mehrzweckfahrzeug 11,46 € entspricht I.2.8 a.F.
2.11 Ölwehrboot 1,08 € 2.11 Rettungsboot Faster 555 5,18 € entspricht I.2.9 a.F.
2.12 Traktor 1,31 € 2.12 Rettungsboot Faster 375 3,46 € entspricht I.2.10 a.F.

2.13 Ölwehranhänger 2,33 €
neu aufgenommen - war bereits 2014 im Bestand 

vorhanden
2.14 Ölwehrboot 2,43 € entspricht I.2.11 a.F.
2.15 Traktor 3,10 € entspricht I.2.12 a.F.

Synopse zum
Gebührentarif zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren

Fassung 2017 (neu)Fassung 2014 (alt)
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II. Freiwillige Feuerwehr II. Freiwillige Feuerwehr

1. Stundensatz Personal 1,43 € 1. Stundensatz Personal 1,33 €

Aufgrund der Zahlung von Stiefelgeld, der zunehmenden 

Anzahl an Einsätzen sowie der zunehmenden Leistung 

von Verdienstausfallzahlungen ergibt sich die 

Preissteigerung.

2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte 2. Stundensätze Fahrzeuge und Geräte

2.1 TLF 16-2 0,82 € 2.1 HLF 16/2 14,59 €
entspricht I.2.2 a.F. - HLF 2 wurde aus Berufsfeuerwehr 

in Freiwillige Feuerwehr überführt

2.2 TLF 16-3 1,26 € 2.2 MLF 10,85 €
Mittleres Löschfahrzeug als neues Fahrzeug 

aufgenommen
2.3 Mannschaftsbus 1,08 € 2.3 Mannschaftsbus 2,64 €
2.4 Schlauchboot 0,34 € 2.4 Schlauchboot 1,44 €

2.5 Sandsackfüllmaschine 0,25 € 2.5 Anhänger Jugend 1,35 €
II.2.5 a.F. entfällt, da Nutzung ausschließlich im 

gebühren- und entgeltfreien Tatbestand denkbar; II.2.5 

neu aufgenommen
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